
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER BAWAG P.S.K.   
BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHEN   
POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT 
FASSUNG AUGUST 2022 
 
Gegenüberstellung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BAWAG in der Fassung 2018 mit jenen der Fassung August 2022. 
Die folgenden Klauseln sind geändert; alle übrigen Klauseln sind in beiden Fassungen gleich. 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nicht geschlechterspezifisch formuliert und gel-
ten in gleicher Weise für alle Geschlechter. 
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Fassung 2018  Fassung 2018 August 2022 

ALLGEMEINER TEIL ALLGEMEINER TEIL 
I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KUNDE 
UND KREDITINSTITUT 

I. GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KUNDE 
UND KREDITINSTITUT 

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen 

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen; Ausschluss gesetzlicher Bestimmun-
gen 

1. Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 1. Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen; Ausschluss gesetzlicher Bestimmungen 

Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden 
„AGB“) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen 
dem Kunden und allen in- und ausländischen Geschäftsstellen 
des Kreditinstituts. Die Geschäftsverbindung umfasst alle einzel-
nen Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und dem Kre-
ditinstitut und damit auch alle Rahmenverträge für Zahlungs-
dienste (z.B. Girokontovertrag oder Kreditkartenvertrag). Vorran-
gig gelten Bestimmungen in mit dem Kunden getroffenen Verein-
barungen oder in Sonderbedingungen. 

Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden 
„AGB“) gelten ab ihrer Vereinbarung für die gesamte Geschäfts-
verbindung zwischen dem Kunden und allen in- und ausländi-
schen Geschäftsstellen inländischen Filialen des Kreditinstituts, 
gleich unter welcher ihrer Marken das Kreditinstitut auftritt. Die 
Geschäftsverbindung umfasst alle einzelnen Geschäftsbeziehun-
gen zwischen dem Kunden und dem Kreditinstitut (das sind die 
einzelnen Vertragsverhältnisse wie sie etwa durch Kontofüh-
rungsverträge, Depotverträge oder Kreditverträge begründet wer-
den) und damit auch alle Rahmenverträge für Zahlungsdienste 
(z.B. Girokontovertrag oder Kreditkartenvertrag). Vorrangig gelten 
Bestimmungen in mit dem Kunden getroffenen Vereinbarungen 
oder in Sonderbedingungen. 

(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden im Fol-
genden im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes verstanden. 

(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden im Fol-
genden im Sinn des § 1 des Konsumentenschutzgesetzes ver-
standen. 

[…] […] 
2. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
der Rahmenverträge für Zahlungsdienste 

2. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
der Rahmenverträge für Zahlungsdienste von Dauerschuld-
verhältnissen 

Z 2. (1) Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom Kre-
ditinstitut mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten; dabei werden die vom 
Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen und die vorge-
schlagenen Änderungen dieser AGB in einer dem Änderungsan-
gebot angeschlossenen Gegenüberstellung (im Folgenden „Ge-
genüberstellung“) dargestellt. Das Änderungsangebot wird dem 
Kunden mitgeteilt.  
 
 
 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher oder 
elektronisch über das BAWAG eBanking per Internet erklärter Wi-
derspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditin-
stitut wird den Kunden im Änderungsangebot darauf aufmerksam 
machen, dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen eines 
schriftlichen oder elektronisch über das BAWAG eBanking per In-
ternet erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderun-
gen gilt, sowie dass der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht 
hat, seine Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbesondere 
den Girokontovertrag) bis zum Inkrafttreten der Änderungen kos-
tenlos fristlos zu kündigen. 
Außerdem wird das Kreditinstitut die Gegenüberstellung sowie die 
vollständige Fassung der neuen AGB auf seiner Internetseite ver-
öffentlichen und dem Kunden über sein Ersuchen die vollständige 
Fassung der neuen AGB übersenden oder in den Geschäftsstel-
len aushändigen; auch darauf wird das Kreditinstitut im Ände-
rungsangebot hinweisen. 
 
 
 
 

Z 2. (1) Änderungen dieser AGB müssen vereinbart werden. Das 
kann in folgendem Verfahren passieren: 
Änderungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut mindestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttre-
tens angeboten; dabei werden die vom Änderungsangebot be-
troffenen Bestimmungen und die vorgeschlagenen Änderungen 
dieser AGB in einer dem Änderungsangebot angeschlossenen 
Gegenüberstellung oder Änderungsfassung (im Folgenden „Ge-
genüberstellung“) dargestellt. Das Änderungsangebot wird dem 
Kunden in Papierform oder auf anderem dauerhaften Datenträger 
mitgeteilt.  
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher oder 
elektronisch über das BAWAG eBanking per Internet erklärter Wi-
derspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditin-
stitut wird den Kunden im Änderungsangebot darauf aufmerksam 
machen, dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen eines 
schriftlichen oder elektronisch über das BAWAG eBanking per In-
ternet erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderun-
gen gilt, sowie dass der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht 
hat, seine Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbesondere 
den Girokontovertrag) bis zum Inkrafttreten der Änderungen kos-
tenlos fristlos zu kündigen.  
Außerdem wird das Kreditinstitut die Gegenüberstellung sowie die 
vollständige Fassung der neuen AGB auf seiner Internetseite1  
veröffentlichen und dem Kunden über sein Ersuchen die vollstän-
dige Fassung der neuen AGB übersenden oder in den Geschäfts-
stellen aushändigen; auch darauf, je nach seinem Ersuchen, in 
einer Filiale aushändigen; auf beides sowie auf die konkrete Inter-
netadresse unter der die Gegenüberstellung und die neuen AGB 
zu finden sind, wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hin-
weisen. 
1Und zwar unter bawag.at/agb 
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(2) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderun-
gen kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart ist.  
 
 
 
Hat der Kunde eine Vereinbarung über seine Teilnahme am BA-
WAG eBanking abgeschlossen, ist eine solche Form auch die 
Übermittlung des Änderungsangebots samt Gegenüberstellung 
an das für die Teilnahme am BAWAG eBanking für den Kunden 
eingerichtete ePostfach, wobei der Kunde über das Vorhanden-
sein des Änderungsangebots in seinem ePostfach auf die mit ihm 
vereinbarte Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte 
Form) informiert werden wird. Das Änderungsangebot gilt in je-
nem Zeitpunkt als dem Kunden zugegangen, in dem er die Infor-
mation über das Vorhandensein des Änderungsangebots in sei-
nem ePostfach erhält. 

(2) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderun-
gen kann in jeder Form erfolgen, gemäß Absatz (1) erfolgt per 
Post an die letzte vom Kunden bekannt gegebene Anschrift. Die 
Mitteilung erfolgt dann in einer anderen Papierform oder auf ei-
nem anderen dauerhaften Datenträger, wenn das mit ihm dem 
Kunden vereinbart ist. Hat der Kunde eine Vereinbarung über 
seine Teilnahme am BAWAG eBanking abgeschlossen, ist eine 
solche diese Form auch die Übermittlung des Änderungsange-
bots samt Gegenüberstellung an das für die Teilnahme am BA-
WAG eBanking für den Kunden eingerichtete ePostfach, wobei 
der Kunde über das Vorhandensein des Änderungsangebots in 
seinem ePostfach auf die mit ihm vereinbarte Weise (SMS, E-
Mail, Post oder sonst vereinbarte Form) informiert werden wird. 
Das Änderungsangebot gilt in jenem Zeit-punkt als dem Kunden 
zugegangen, in dem er die Information über das Vorhandensein 
des Änderungsangebots in seinem ePostfach erhält. 

(3) Die Absätze (1) und (2) gelten auch für Änderungen von Rah-
menverträgen für Zahlungsdienste (insbesondere des Girokonto-
vertrags), wenn in diesen die Geltung der AGB vereinbart ist. 

(3) Die Absätze (1) und (2) gelten Diese Ziffer gilt auch für Ände-
rungen von Dauerschuldverhältnissen, insbesondere von Rah-
menverträgen für Zahlungsdienste (insbesondere des Girokonto-
vertrags), wenn in diesen die Geltung der AGB vereinbart ist. Die 
Veröffentlichung auf der Internetseite des Kreditinstituts gemäß 
Absatz (1) ist im Falle der Änderung von Dauerschuldverhältnis-
sen nicht erforderlich. 

[…] […] 
(5) Einem Kunden, der Unternehmer ist und mit dem seine Teil-
nahme am BAWAG eBanking vereinbart ist, wird das Änderungs-
angebot samt Gegenüberstellung abweichend von Abs. (1) und 
(2) zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderungen in seinem im BAWAG eBanking für ihn 
eingerichteten ePostfach zugänglich gemacht. Das Änderungsan-
gebot gilt in jenem Zeitpunkt als zugegangen, in dem es im BA-
WAG eBanking abrufbar ist. Besteht mit dem Kunden keine Ver-
einbarung über seine Teilnahme am BAWAG eBanking, wird ihm 
das Änderungsangebot auf eine andere mit ihm vereinbarte 
Weise zugänglich gemacht. 

(5) Einem Kunden, der Unternehmer ist und mit dem seine Teil-
nahme am BAWAG eBanking vereinbart ist, wird das Änderungs-
angebot samt Gegenüberstellung abweichend von Abs. (1) und 
(2) zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderungen in seinem im BAWAG eBanking für ihn 
eingerichteten ePostfach zugänglich gemacht. Das Änderungsan-
gebot gilt in jenem Zeitpunkt als zugegangen, in dem es im BA-
WAG eBanking abrufbar ist. Besteht mit dem Kunden keine Ver-
einbarung über seine Teilnahme am BAWAG eBanking, wird ihm 
das Änderungsangebot auf eine andere mit ihm vereinbarte 
Weise zugänglich gemacht. 

B. Abgabe von Erklärungen B. Abgabe von Erklärungen 
1. Aufträge des Kunden 1. Aufträge des Kunden 
[…] […] 
Z 3. (2) Das Kreditinstitut ist jedoch auch berechtigt, die ihm mit-
tels Telekommunikation (insbesondere telefonisch, mittels Tele-
fax oder Datenübertragung) erteilten Aufträge durchzuführen. Zur 
Durchführung solcher Aufträge ist das Kreditinstitut bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen nur dann verpflichtet, wenn dies 
der Kunde mit dem Kreditinstitut vereinbart hat. 

Z 3. (2) Das Kreditinstitut ist jedoch auch berechtigt, die ihm mit-
tels Telekommunikation (insbesondere telefonisch, mittels Tele-
fax E-Mail oder Datenübertragung) erteilten Aufträge durchzufüh-
ren. Zur Durchführung solcher Aufträge ist das Kreditinstitut bei 
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen nur dann verpflichtet, 
wenn dies der Kunde mit dem Kreditinstitut vereinbart hat. 

[…] […] 
3. Erklärungen und Informationen des Kreditinstituts 3. Erklärungen und Informationen des Kreditinstituts 
[…] […] 
Z 5. (4) Einem Kunden, der Verbraucher ist, wird ab 31.10.2018 
eine Entgeltaufstellung gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontoge-
setz einmal jährlich, sofern er die Entgeltaufstellungen nicht schon 
mit den Abrechnungen gemäß Abs. (3) erhalten hat, sowie bei der 
Beendigung des Rahmenvertrags zugänglich gemacht. Wurde mit 
dem Kunden eine Vereinbarung über seine Teilnahme am BA-
WAG eBanking abgeschlossen, erfolgt die Zugänglichmachung 
der Entgeltaufstellungen durch Abrufbarkeit im BAWAG eBanking 
per Internet; ansonsten wird das Kreditinstitut dem Kunden die 
Entgeltaufstellungen in den Geschäftsstellen zur Verfügung hal-
ten. Auf Verlangen des Kunden wird das Kreditinstitut die Entgel-
taufstellungen dem Kunden unentgeltlich in Papierform mitteilen. 

Z 5. (4) Einem Kunden, der Verbraucher ist, wird ab 31.10.2018 
eine Entgeltaufstellung gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontoge-
setz einmal jährlich, sofern er die Entgeltaufstellungen nicht schon 
mit den Abrechnungen gemäß Abs. (3) erhalten hat, sowie bei der 
Beendigung des Rahmenvertrags zugänglich gemacht. Wurde mit 
dem Kunden eine Vereinbarung über seine Teilnahme am BA-
WAG eBanking abgeschlossen, erfolgt die Zugänglichmachung 
der Entgeltaufstellungen durch Abrufbarkeit im BAWAG eBanking 
per Internet; ansonsten wird das Kreditinstitut dem Kunden die 
Entgeltaufstellungen in den Geschäftsstellen zur Verfügung hal-
ten. Filialen zugänglich machen. Auf Verlangen des Kunden wird 
das Kreditinstitut die Entgeltaufstellungen dem Kunden jedenfalls 
unentgeltlich in Papierform mitteilen. 

C. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden C. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 
Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines Kun-
den Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines Beschlusses 
des Abhandlungsgerichts oder der Einantwortungsurkunde zulas-
sen. Verfügungen eines einzelverfügungsberechtigten Konto- 
/Depotinhabers über das Gemeinschaftskonto/-depot werden 
durch diese Regelung nicht berührt. 

Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines Kun-
den Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines Beschlusses 
des Abhandlungsgerichts oder der Einantwortungsurkunde Ver-
lassenschaftsgerichts, eines Europäischen Nachlasszeugnisses 
oder einer Ausfertigung des rechtskräftigen Einantwortungsbe-
schlusses zulassen. Verfügungen eines einzelverfügungsberech-
tigten Konto-/Depotinhabers über das Gemeinschaftskonto/-de-
pot werden durch diese Regelung nicht berührt.  

[…] […] 
2. Bearbeitung von Aufträgen 2. Bearbeitung von Aufträgen; Haftungsbeschränkungen 
[…] […] 
Z 9. Über Z 8. hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zahlungs-
dienste in Euro oder in einer anderen Währung eines EWR-Ver-
tragsstaates gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Un-
ternehmern),  
  
} wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler direkt ausgelöst wird für 

die ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs bis 
zum Eingang beim Zahlungsdienstleister des Empfängers, 

Z 9. (1) Über Z 8. hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zah-
lungsdienste in Euro oder in einer anderen Währung eines inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR-Vertrags-staa-
tes) gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unterneh-
mern), gemäß § 80 ZaDiG 2018. 
} wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler direkt ausgelöst wird 

für die ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs 
bis zum Eingang beim Zahlungsdienstleister des Empfängers, 
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} wenn der Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder über 
diesen ausgelöst wird für die ordnungsgemäße Übermittlung 
des Zahlungsauftrags an den Zahlungsdienstleister des Zah-
lers sowie 

} für alle von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die 
dem Verbraucher infolge der nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt wer-
den. 

} wenn der Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder über 
diesen ausgelöst wird für die ordnungsgemäße Übermittlung 
des Zahlungsauftrags an den Zahlungsdienstleister des Zah-
lers sowie 

} für alle von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die 
dem Verbraucher infolge der nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt werden. 

 (2) Die Haftung des Kreditinstituts wird gegenüber Nicht-Verbrau-
chern in allen Fällen für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
Der Nicht-Verbraucher hat dem Kreditinstitut in allen Fällen das 
Vorliegen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit zu beweisen. 
Diese Haftungsausschlüsse des Kreditinstituts gelten nicht für 
Personenschäden. 

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 
1. Einleitung 1. Einleitung 
Z 10. Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbeson-
dere die im folgenden angeführten Mitwirkungspflichten zu beach-
ten; deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des Kun-
den oder zur Minderung seiner Schadenersatzansprüche gegen 
das Kreditinstitut. 

Z 10. (1) Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbe-
sondere die im folgenden angeführten Mitwirkungspflichten zu be-
achten; deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des 
Kunden oder zur Minderung seiner Schadenersatzansprüche ge-
gen das Kreditinstitut. 

 (2) Eine etwaige Haftung von Verbraucher-Kunden wegen der 
Verletzung von Mitwirkungspflichten ist auf einen Betrag von ma-
ximal € 50 beschränkt, wenn der Kunde nicht autorisierte Zah-
lungsvorgänge, die auf der Nutzung eines verlorenen oder ge-
stohlenen Zahlungsinstruments oder auf der missbräuchlichen 
Verwendung eines Zahlungsinstruments beruhen, nur leicht fahr-
lässig verursacht; auch diese Haftung kann in den Fällen des § 68 
Abs. 2 und 4 bis 6 ZaDiG 2018 entfallen. Unternehmer-Kunden 
haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Verletzung von 
Mitwirkungs- und sonstigen Sorgfaltspflichten entstehen, hinge-
gen bei jeder Art des Verschuldens des Unternehmers betraglich 
unbegrenzt. 

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 
a) Name, Anschrift und Kontaktdaten a) Name, Anschrift und Kontaktdaten 
[…] […] 
Z 11. (2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, 
gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, 
wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt ge-
gebene Anschrift gesendet wurden. Gibt der Kunde Änderungen 
seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Mobiltelefonnummer nicht be-
kannt, gelten Mitteilungen des Kreditinstituts über das Vorhanden-
sein einer ePostfach-Nachricht als zugegangen, wenn sie an die 
letzte vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt gegebene E-Mail-
Adresse bzw. Mobiltelefonnummer gesendet wurden. 

Z 11. (2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, 
gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, 
wenn sie an die letzte der letzten vom Kunden dem Kreditinstitut 
bekannt gegebene Anschrift gesendet wurden zugegangen wä-
ren. Gibt der Kunde Änderungen seiner E-Mail-Adresse sowie sei-
ner Mobiltelefonnummer nicht bekannt, gelten Mitteilungen des 
Kreditinstituts über das Vorhandensein einer ePostfach-Nachricht 
als zugegangen, wenn sie an die letzte der letzten vom Kunden 
dem Kreditinstitut bekannt gegebenen E-Mail-Adresse bzw. Mo-
biltelefonnummer gesendet wurden zugegangen wären. 

b) Vertretungsberechtigung b) Vertretungsberechtigung 
Z 12. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut das Erlöschen oder 
Änderungen einer diesem bekanntgegebenen Vertretungsbe-
rechtigung – einschließlich der Verfügungs- und Zeichnungsbe-
rechtigung (Z 31., 32. und 32a.) – unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen und durch geeignete Urkunden nachzuweisen. 

Z 12. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut das Erlöschen oder 
Änderungen einer diesem bekanntgegebenen Vertretungsbe-
rechtigung – einschließlich der Verfügungs- und Zeichnungsbe-
rechtigung (Z 31., 32. und 32a.) – unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen und durch geeignete Urkunden nachzuweisen, wenn Erlö-
schen oder Änderung nicht durch die Mitteilung selbst erfolgen. 
Desgleichen hat der Kunde die Änderung der Daten eines Vertre-
tungsberechtigten gemäß Z 11. (1) unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen. 

[…] […] 
d) Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung d) Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung 
[…] […] 
Z 13a. Der Kunde hat bei der Begründung jeder Geschäftsbezie-
hung und bei Inanspruchnahme einer gelegentlichen Transaktion 
dem Kreditinstitut mitzuteilen, ob er die Geschäftsbeziehung 
und/oder die Transaktion auf eigene oder auf fremde Rechnung 
bzw. im fremden Auftrag betreiben will. Diesbezügliche Änderun-
gen während der aufrechten Geschäftsbeziehung hat der Kunde 
von sich aus dem Kreditinstitut unverzüglich bekannt zu geben. 

Z 13a. Der Kunde hat bei der Begründung jeder Geschäftsbezie-
hung und bei Inanspruchnahme Beauftragung einer gelegentli-
chen Transaktion, die nicht in den Rahmen einer Geschäftsbezie-
hung fällt („gelegentliche Transaktion“), dem Kreditinstitut mitzu-
teilen, ob er die Geschäftsbeziehung und/oder die Transaktion auf 
eigene oder auf fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag be-
treiben will. Diesbezügliche Änderungen während der aufrechten 
Geschäftsbeziehung hat der Kunde von sich aus dem Kreditinsti-
tut unverzüglich bekannt zu geben. 

[…] […] 
4. Sorgfalt bei Verwendung von Zahlungsinstrumenten 4. Sorgfalt bei Verwendung von Zahlungsinstrumenten; 

Sperre von Zahlungsinstrumenten 
Z 15. (1). Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstru-
mentes, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags an 
das Kreditinstitut verwendet werden kann, die Bedingungen für 
dessen Ausgabe und Nutzung einzuhalten sowie alle zumutbaren 
Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten Sicherheits-
merkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen; er hat den Ver-
lust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die 
sonst nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsinstrumentes dem 
Kreditinstitut oder der von diesem benannten Stelle anzuzeigen, 
sobald er davon Kenntnis hat. Die Verpflichtungen aus etwaigen 

Z 15. (1) Der Kunde hat, unmittelbar nachdem er es erhalten hat, 
bei der Nutzung eines Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungs-
gemäß zur Erteilung eines Auftrags an das Kreditinstitut verwen-
det werden kann, die Bedingungen für dessen Ausgabe und Nut-
zung einzuhalten sowie alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, 
um die personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zu-
griffen zu schützen; er. Zahlungsauslösedienstleister und Konto-
informationsdienstleister gelten nicht als „Unbefugte“ im Sinne 
dieser Bestimmung. 
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Sonderbedingungen bleiben davon unberührt. Unternehmer haf-
ten für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Verletzung dieser 
Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder Art des Verschuldens des 
Unternehmers betraglich unbegrenzt. 

Der Kunde hat weiters den Verlust, den Diebstahl, die miss-
bräuchliche Verwendung oder die sonst nicht autorisierte Nutzung 
des Zahlungsinstrumentes dem Kreditinstitut oder der von diesem 
benannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Die 
Verpflichtungen aus etwaigen Sonderbedingungen bleiben davon 
unberührt. Unternehmer haften für Schäden, die dem Kreditinsti-
tut aus der Verletzung dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei je-
der Art des Verschuldens des Unternehmers betraglich unbe-
grenzt. 

(2)  
[…] 
(iii) der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammen-
hang mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbundenen Kredit-
linie (Überschreitung oder Überziehung) nicht nachgekommen ist 
und 
} entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen auf-

grund einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermö-
genslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet 
ist, 

} oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder 
diese unmittelbar droht. 

[…] 

(2)  
[…] 
(iii) der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammen-
hang mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbundenen Kredit-
linie (etwa Überschreitung oder Überziehung) nicht nachgekom-
men ist und 
} entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen auf-

grund einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermö-
genslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet 
ist, 

} oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder 
diese unmittelbar droht.  

[…] 
Sobald die Gründe für die Sperre nicht mehr vorliegen, hat sie das 
Kreditinstitut aufzuheben oder das gesperrte Zahlungsinstrument 
durch ein neues zu ersetzen. 

 
 
 
 
 
 
 

(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe 
der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche 
oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. österrei-
chischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder ob-
jektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – vor der 
Sperre des Zugriffs durch einen Kontoinformationsdienstleister 
bzw. Zahlungsauslösedienstleister auf ein Zahlungskonto des 
Kunden und über die Gründe für die Sperre in der mit dem Kunden 
vereinbarten Kommunikationsform möglichst vor, spätestens aber 
unverzüglich nach der Sperre informieren. 

(3) Das Kreditinstitut kann einem Kontoinformations- oder Zah-
lungsauslösedienstleister den Zugang zu einem Girokonto des 
Kunden verweigern, wenn objektive und gebührend nachgewie-
sene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten 
oder betrügerischen Zugang des jeweiligen Dienstleisters zum 
Konto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen 
Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. 
(2) Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe 
der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche 
oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. österrei-
chischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder ob-
jektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – vor von 
der Sperre Verweigerung des Zugriffs durch einen Kontoinforma-
tionsdienstleister bzw. Zahlungsauslösedienstleister auf ein Zah-
lungskonto des Kunden solchen Dienstleister und über die 
Gründe für die Sperre dafür in der mit dem Kunden vereinbarten 
Kommunikationsform möglichst vor, spätestens aber unverzüg-
lich nach der Sperre informieren. 
Sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr 
bestehen, hat das Kreditinstitut den Zugang zum Girokonto wie-
der zu gewähren. 

(3) Die Bestimmungen dieses Punktes gelten auch für Instru-
mente, die außerhalb der Zahlungsdienste vereinbarungsgemäß 
zur Erteilung eines Auftrages an das Kreditinstitut verwendet wer-
den können. 

(3) (4) Die Bestimmungen dieses Punktes dieser Ziffer gelten 
auch für Instrumente, die außerhalb der Zahlungsdienste verein-
barungsgemäß zur Erteilung eines Auftrages an das Kreditinstitut 
verwendet werden können. 

5. Erhebung von Einwendungen und Berichtigung von Zah-
lungsvorgängen 

5. Erhebung von Einwendungen und Berichtigung von Zah-
lungsvorgängen 

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die sich 
nicht auf Zahlungsdienste beziehen (wie z.B. Bestätigungen von 
erteilten Aufträgen zu Finanzinstrumenten und Anzeigen über de-
ren Ausführung und Abschlussbestätigungen, Auszüge, Rech-
nungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen im Kredit- und 
Fremdwährungsgeschäft, Depotauszüge bzw. -aufstellungen), 
auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und etwaige 
Einwendungen unverzüglich, längstens innerhalb von zwei Mona-
ten, zu erheben.  
[…] 

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die sich 
nicht auf Zahlungsdienste beziehen (wie z.B. Bestätigungen von 
erteilten Aufträgen zu Finanzinstrumenten und Anzeigen über de-
ren Ausführung und Abschlussbestätigungen, Auszüge, Rech-
nungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen im Kredit- und 
Fremdwährungsgeschäft, Depotauszüge bzw. -aufstellungen), 
auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und etwaige 
Einwendungen unverzüglich, längstens innerhalb von zwei Mona-
ten, zu erheben.  
[…] 

(2) Zur Erwirkung einer Berichtigung im Zusammenhang mit ei-
nem nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang muss der Kunde das Kreditinstitut hiervon unverzüglich un-
terrichten, sobald er diesen festgestellt hat (Rügeobliegenheit). 
Hat das Kreditinstitut dem Kunden die Informationen gemäß Z 39. 
(9) mitgeteilt oder zugänglich gemacht, endet die Frist, innerhalb 
derer der Kunde die Berichtigung erwirken kann, 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung. Ist der Kunde Unternehmer, endet die 
Frist einen Monat nach dem Tag der Belastung. 

(2) Zur Erwirkung Im Falle einer Berichtigung im Zusammenhang 
mit einem aufgrund eines nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
geführten Zahlungsvorgang muss Zahlungsvorganges erfolgten 
Belastung seines Zahlungskontos, insbesondere seines Girokon-
tos, kann der Kunde jedenfalls dann eine Berichtigung durch das 
Kreditinstitut hiervon erwirken, wenn er das Kreditinstitut unver-
züglich unterrichten, sobald er diesen festgestellt hat (Rügeoblie-
genheit). Hat das Kreditinstitut dem Kunden die Informationen ge-
mäß Z 39. (9) mitgeteilt oder zugänglich gemacht, endet die Frist, 
innerhalb derer der Kunde die Berichtigung erwirken kann, nach 
Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgangs, jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag 
der Belastung. hiervon unterrichtet hat. Ist der Kunde Unter-neh-
mer, endet die Frist einen Monat mit dem Ablauf eines Monats 
nach dem Tag der Belastung.  
Diese Befristungen gelten nicht, wenn das Kreditinstitut dem Kun-
den die in Z 39. (9) vorgesehenen Informationen zu dem betreff-
enden Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht 
hat. 
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 (3) Im Falle einer rechtzeitigen Anzeige des Kunden nach Absatz 
(2) wird das Kreditinstitut den Betrag des nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs unverzüglich, spätes-
tens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags erstatten, nach-
dem es von dem Zahlungsvorgang Kenntnis erhalten hat oder die-
ser ihm angezeigt wurde. Die Erstattung erfolgt dadurch, dass das 
belastete Konto wieder auf den Stand zu bringen ist, auf dem es 
sich ohne den Zahlungsvorgang befunden hätte, wobei der Betrag 
spätestens zum Datum der Belastung des Kontos wertzustellen 
ist. Hat das Kreditinstitut der Finanzmarkaufsichtsbehörde auf-
grund berechtigter Gründe den Verdacht eines Betrugs durch den 
Kunden unverzüglich schriftlich gemeldet, so hat es die Erstattung 
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsver-
dacht nicht bestätigt. Die Erstattung erfolgt auch, wenn der Zah-
lungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst 
wurde.  

 (4) Durch die Bestimmungen der Absätze (2) und (3) werden an-
dere Ansprüche des Kunden auf Berichtigung nicht ausgeschlos-
sen.  

[…] […] 
F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand 
1. Erfüllungsort 1. Erfüllungsort 
Z 19. Erfüllungsort für beide Teile sind die Geschäftsräume jener 
Stelle des Kreditinstituts, mit der das Geschäft abgeschlossen 
wurde. Dies gilt nicht für Zahlungen, die ein Verbraucher an das 
Kreditinstitut zu leisten hat. 

Z 19. Erfüllungsort für beide Teile sind die Geschäftsräume jener 
Stelle Filiale des Kreditinstituts, mit in der bzw. über die das Ge-
schäft abgeschlossen wurde. Dies gilt nicht für Zahlungen, die ein 
Verbraucher an das Kreditinstitut zu leisten hat. 

2. Rechtswahl 2. Rechtswahl 
Z 20. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und 
dem Kreditinstitut gilt österreichisches Recht. 

Z 20. (1) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und 
dem Kreditinstitut gilt österreichisches Recht. 

 (2) Sofern das Kreditinstitut (a) seine Tätigkeit in einem Staat ausübt, in 
dem der jeweilige Verbraucher-Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat und der nicht Österreich ist, oder (b) eine solche Tätigkeit auf irgend-
eine Weise auf einen solchen Staat oder auf mehrere Staaten, einschließ-
lich eines solchen Staates, ausgerichtet hat, und sofern die jeweilige Ge-
schäftsbeziehung zudem in den Bereich dieser Tätigkeit fällt, so entzieht 
die Rechtswahl nach (1) einem Verbraucher-Kunden im Sinne von Artikel 
6 Absatz 1 und 2 Rom-I-VO (EG) 593/2008 nicht den Schutz, der ihm 
durch die zwingenden Bestimmungen des Rechts jenes Staates gewährt 
wird, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. (2) gilt nicht in den 
Fällen des Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe a und d Rom-I-VO (EG) 
593/2008. 

[…] […] 
G. Beendigung der Geschäftsverbindung G. Beendigung der Geschäftsverbindung 
[…] […] 
2. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit 
Verbrauchern 

2. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit 
Verbrauchern 

[…] […] 
Z 23. (3) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Ver-
träge mit dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit unter Ein-
haltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen. 

Z 23. (3) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Ver-
träge mit dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit unter Ein-
haltung einer angemessenen Kündigungsfrist von einem Monat 
kündigen. 

(4) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abgeschlossene 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbesondere Girokonto-
verträge) und Kreditverträge unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von zwei Monaten kündigen. Die Kündigung muss in Papier-
form oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger erfolgen 
und dem Kunden zugehen. Hat der Kunde eine Vereinbarung 
über seine Teilnahme am BAWAG eBanking abgeschlossen, ist 
eine Kündigung auf einem dauerhaften Datenträger die Übermitt-
lung der Kündigung an das für die Teilnahme am BAWAG eBan-
king für den Kunden eingerichtete ePostfach, wobei der Kunde 
über das Vorhandensein der Kündigung in seinem ePostfach auf 
die mit ihm vereinbarte Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst ver-
einbarte Form) informiert wird. Die Kündigung gilt in jenem Zeit-
punkt als dem Kunden zugegangen, in dem er die Informationen 
über das Vorhandensein der Kündigung in seinem ePostfach er-
hält.  

(4) Das Kreditinstitut kann alle auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sene Verträge, auch Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbe-
sondere Girokontoverträge) und Kreditverträge unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. Die Kündigung 
muss in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Daten-
träger erfolgen und dem Kunden zugehen mitgeteilt werden. Hat 
der Kunde eine Vereinbarung über seine Teilnahme am BAWAG 
eBanking abgeschlossen, ist eine Kündigung auf einem dauerhaf-
ten Datenträger die Übermittlung der Kündigung an das für die 
Teilnahme am BAWAG eBanking für den Kunden eingerichtete 
ePostfach, wobei der Kunde über das Vorhandensein der Kündi-
gung in seinem ePostfach auf die mit ihm vereinbarte Weise 
(SMS, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte Form) informiert wird. 
Die Kündigung gilt in jenem Zeitpunkt als dem Kunden zugegan-
gen, in dem er die Informationen über das Vorhandensein der 
Kündigung in seinem ePostfach erhält.  

(5) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge 
kann das Kreditinstitut jederzeit unter Einhaltung einer angemes-
senen Kündigungsfrist kündigen. 

(5) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge 
kann das Kreditinstitut jederzeit unter Einhaltung einer angemes-
senen Kündigungsfrist kündigen. 

3. Kündigung aus wichtigem Grund 3. Kündigung aus wichtigem Grund 
Z 24. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das Kre-
ditinstitut und der Kunde ungeachtet einer Vereinbarung auf be-
stimmte Zeit die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Teile davon jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen. 

Z 24. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, der die weitere 
Vertragszuhaltung unzumutbar macht, können das Kreditinstitut 
und der Kunde ungeachtet einer Vereinbarung auf bestimmte Zeit 
die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon Ge-
schäftsbeziehungen jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen. 

(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung be-
rechtigt, liegt insbesondere vor, wenn 
} eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensver-

hältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten eintritt und 

(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung be-
rechtigt, liegt kann insbesondere vor vorliegen, wenn 
} eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensver-

hältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten eintritt und 
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dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kreditinstitut gefährdet ist, 

[…] 

dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kreditinstitut gefährdet ist, 

[…] 
4. Rechtsfolgen 4. Rechtsfolgen 
Z 25. (1) Mit Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung 
oder einzelner Teile davon werden daraus geschuldete Beträge 
sofort fällig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, das Kreditinsti-
tut von allen für ihn übernommenen Verpflichtungen zu befreien. 

Z 25. (1) Mit Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung 
oder einzelner Teile davon Geschäftsbeziehungen werden daraus 
geschuldete Beträge sofort fällig. Der Kunde ist außerdem ver-
pflichtet, das Kreditinstitut von allen für ihn übernommenen Ver-
pflichtungen zu befreien. 

[…] […] 
H. Auszahlungsverweigerungsrecht H. Auszahlungsverweigerungsrecht 
Z 26. (1) Das Kreditinstitut darf die Auszahlung des Kreditbetrags 
aus sachlich gerechtfertigten Gründen verweigern. 

Z 26. (1) Das Kreditinstitut darf die Auszahlung des eines Kredit-
betrags, den der Kunde noch nicht in Anspruch genommen hat, 
aus sachlich gerechtfertigten Gründen verweigern. 

(2) Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne des Abs. (1) liegen 
dann vor, wenn sich nach Vertragsabschluss 
} Umstände ergeben, die eine Verschlechterung der Vermögens-

lage des Kreditnehmers oder eine Entwertung bedungener Si-
cherheiten in einem solchen Ausmaß erweisen, dass die Rück-
zahlung des Kredits oder die Entrichtung der Zinsen selbst bei 
der Verwertung der Sicherheiten gefährdet sind oder 

} beim Kreditinstitut der objektiv begründete Verdacht ergibt, 
dass der Kreditbetrag durch den Kreditnehmer auf eine ver-
trags- oder gesetzwidrige Art verwendet wird. 

(2) Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne des Abs. (1) liegen 
dann vor, wenn sich nach Vertragsabschluss 
} Umstände ergeben, die eine Verschlechterung der Vermögens-

lage des Kreditnehmers oder eine Entwertung bedungener Si-
cherheiten in einem solchen Ausmaß erweisen, dass die Rück-
zahlung des Kredits oder die Entrichtung der Zinsen selbst bei 
der Verwertung der Sicherheiten gefährdet sind oder 

} beim Kreditinstitut der objektiv begründete Verdacht ergibt be-
steht, dass der Kreditbetrag durch den Kreditnehmer auf eine 
vertrags- oder gesetzwidrige Art verwendet wird. 

[…] […] 
III. ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON KONTEN UND DEPOTS III. ERÖFFNUNG UND FÜHRUNG VON KONTEN UND DEPOTS 
[…] […] 
C. Unterschriftsproben C. Unterschriftsproben 
Z 30. Diejenigen Personen, die über Konto und Depot verfügungs-
berechtigt bzw. zeichnungsberechtigt sein sollen, haben beim 
Kreditinstitut ihre Unterschrift zu hinterlegen. Das Kreditinstitut 
wird schriftliche Dispositionen im Rahmen der Kontoverbindung 
mit dem Kunden aufgrund der hinterlegten Unterschriften zulas-
sen. 

Z 30. Diejenigen Personen, die über Konto und Depot verfügungs-
berechtigt bzw. zeichnungsberechtigt sein sollen, haben beim 
Kreditinstitut ihre eine Probe ihrer Unterschrift abzugeben und zu 
hinterlegen. Das Kreditinstitut wird schriftliche Dispositionen im 
Rahmen der Kontoverbindung mit dem Kunden aufgrund zulas-
sen, wenn die Unterschrift der hinterlegten Unterschriften zulas-
sen Probe entspricht. 

D. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung D. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 
1. Verfügungsberechtigung 1. Verfügungsberechtigung 
Z 31. Zur Verfügung über das Konto ist lediglich der Kontoinhaber 
berechtigt. Zu seiner Vertretung sind nur jene Personen befugt, 
deren Vertretungsberechtigung sich aus dem Gesetz ergibt oder 
denen ausdrücklich und schriftlich eine Vollmacht zur Verfügung 
über dieses Konto erteilt wurde; sie haben ihre Identität und Ver-
tretungsberechtigung nachzuweisen. Bei Vorsorgevollmachten, 
deren Wirksamkeit im Österreichischen Zentralen Vertretungsver-
zeichnis registriert wurde, genügt eine Vollmacht, die allgemein 
die Verfügung über die Konten des Vollmachtgebers umfasst. 

Z 31. Zur Verfügung über das Konto ist lediglich der Kontoinhaber 
berechtigt. Zu seiner Vertretung sind nur jene Personen befugt, 
deren Vertretungsberechtigung sich aus dem Gesetz ergibt (inklu-
sive Vorsorgebevollmächtigte und gewählter Erwachsenenvertre-
ter) oder denen ausdrücklich und schriftlich eine Vollmacht zur 
Verfügung über dieses Konto erteilt wurde; sie haben ihre Identität 
und Vertretungsberechtigung nachzuweisen. Bei Vorsorgevoll-
machten, deren Wirksamkeit im Österreichischen Zentralen Ver-
tretungsverzeichnis registriert wurde, und bei Vereinbarungen 
über die gewählte Erwachsenenvertretung, die ebendort regis-
triert wurden, genügt eine Vollmacht, die allgemein die Verfügung 
über die Konten des Vollmachtgebers bzw. Vertretenen umfasst. 

2. Zeichnungsberechtigung 2. Zeichnungsberechtigung 
[…] […] 
Z 32. (2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst 
auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen De-
ckung zu kaufen und zu verkaufen. Das Kreditinstitut erbringt ge-
genüber dem Zeichnungsberechtigten keine Anlageberatung, so-
fern der die Zeichnungsberechtigung erteilende Depotinhaber 
eine natürliche Person ist; daher gibt das Kreditinstitut gegenüber 
dem Zeichnungsberechtigten keine persönlichen Empfehlungen 
ab, die sich auf Wertpapiergeschäfte beziehen.  
[…] 

Z 32. (2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst 
auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen De-
ckung zu kaufen und zu verkaufen. Das Kreditinstitut erbringt ge-
genüber dem Zeichnungsberechtigten keine Anlageberatung, so-
fern der die Zeichnungsberechtigung erteilende Depotinhaber 
eine natürliche Person ist; daher gibt das Kreditinstitut gegenüber 
dem Zeichnungsberechtigten keine persönlichen Empfehlungen 
ab, die sich auf Wertpapiergeschäfte beziehen. Bei Eignungs- und 
Angemessenheitsprüfung ist auf die Kenntnisse und Erfahrungen 
des Zeichnungsberechtigten, wenn er den Auftrag erteilt, bei der 
Eignungsprüfung weiters auf die finanzielle Lage und die Anlage-
zielen des Kunden abzustellen. Ist der Zeichnungsberechtigte ein 
Rechtsträger im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018, so 
gilt für das Kreditinstitut zudem die Bestimmung dessen § 35. Aus 
diesem Absatz folgt keine Verpflichtung zur Anlageberatung des 
Zeichnungsberechtigten und/oder Depotinhabers oder zu Ange-
messenheits- oder Eignungsprüfung.  
[…] 

3. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 
am Wertpapierdepot von juristischen Personen 

3. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 
am Wertpapierdepot von juristischen Personen 

Z 32a. (1) Sofern der Depotinhaber eine juristische Person ist, er-
folgt eine Anlageberatung gegenüber jener für die juristische Per-
son handelnden natürlichen Person, die die konkrete Wertpapier-
transaktion beauftragt (Auftraggeber). Dies kann sowohl ein Ver-
fügungsberechtigter als auch ein Zeichnungsberechtigter sein. 
Die Anlageberatung erfolgt auf Basis der durch den Depotinhaber 
definierten Assetklassen, sowie der erhobenen Anlageziele, fi-
nanziellen Verhältnisse und Risikotoleranz des Depotinhabers. 
Bei der Beurteilung der Kenntnisse und/oder Erfahrungen wird auf 

Z 32a. (1) Sofern der Depotinhaber eine juristische Person ist, er-
folgt eine allfällige Anlageberatung faktisch gegenüber jener für 
die juristische Person handelnden natürlichen Person, die die 
konkrete Wertpapiertransaktion beauftragt (Auftraggeber). Dies 
kann sowohl ein Verfügungsberechtigter als auch ein Zeichnungs-
berechtigter sein. Die Anlageberatung erfolgt auf Basis der durch 
für den Depotinhaber definierten Assetklassen, sowie der erhobe-
nen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse und Risikotoleranz des 
Depotinhabers. Bei der Beurteilung der Kenntnisse und/oder 
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die Angaben des Auftraggebers (Verfügungsberechtigter/Zeich-
nungsberechtigter) abgestellt. […] 

Erfahrungen wird auf die Angaben jene des Auftraggebers (Ver-
fügungsberechtigter/Zeichnungsberechtigter) abgestellt.  […] 

(2) Im Falle einer Gemeinschaftszeichnung erfolgt die Prüfung der 
Kenntnisse und Erfahrungen nur auf Basis der Angaben eines 
Auftraggebers. Sofern hierzu keine ausdrücklichen Instruktionen 
erteilt werden, wessen Kenntnisse und Erfahrungen für die Beur-
teilung der Angemessenheit herangezogen werden sollen, gilt als 
vereinbart, dass die Angaben der Person für das Kreditinstitut 
maßgeblich sind, die zuerst ihre Vertragserklärung abgibt. 

(2) Im Falle einer Gemeinschaftszeichnung Gemeinschaftszeich-
nungsberechtigung für den Depotinhaber (juristische Person) er-
folgt die Prüfung der Kenntnisse und Erfahrungen nur auf Basis 
der Angaben eines Auftraggebers. Sofern hierzu keine ausdrück-
lichen Instruktionen des Depotinhabers erteilt werden, wessen 
Kenntnisse und Erfahrungen für die Beurteilung der Angemessen-
heit herangezogen werden sollen, gilt als vereinbart, dass sind die 
Angaben der Person für das Kreditinstitut maßgeblich sind, die 
zuerst ihre Vertragserklärung abgibt. 

E. Besondere Kontoarten E. Besondere Kontoarten 
[…] […] 
3. Gemeinschaftskonto 3. Gemeinschaftskonto 
[…] […] 
Z 35. (3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder 
Kontomitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu dis-
ponieren. Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, Wert-
papiere im Rahmen der vorhandenen Deckung zu kaufen und zu 
verkaufen. Die Berechtigung des Kontomitinhabers wird jedoch 
durch den ausdrücklichen Widerspruch eines anderen Kontomit-
inhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle Kontomitinhaber 
gemeinsam berechtigt. Eine Anlageberatung des/der Depotmitin-
haber/s erfolgt durch das Kreditinstitut ausschließlich auf Basis 
der erhobenen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse und Risi-
kotoleranz.  
Bei den Anlagezielen muss Übereinstimmung gegeben sein; bei 
der Risikotoleranz wird die jeweils niedrigste Teileinstufung aller 
Depotmitinhaber berücksichtigt, bei den finanziellen Verhältnis-
sen die höchste Teileinstufung aller Depotmitinhaber. Bei der Be-
urteilung der Kenntnisse und/oder Erfahrungen wird auf alle De-
potmitinhaber abgestellt.  
 
Erfolgt der Kauf/Verkauf nicht aufgrund einer Anlageberatung des 
Kreditinstituts und nicht als reines Ausführungsgeschäft, überprüft 
das Kreditinstitut, ob alle Depotmitinhaber über Erfahrung und 
Kenntnisse zum gewählten Produkt verfügen (Angemessenheits-
prüfung). Verfügt einer der Depotmitinhaber nicht über die ent-
sprechenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen, wird der aktuell 
disponierende Depotmitinhaber vom Kreditinstitut lediglich über 
die fehlende Angemessenheit in standardisierter Form gewarnt; 
der Auftrag kann vom Depotmitinhaber trotz Warnung erteilt wer-
den. 

Z 35. (3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder 
Kontomitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu dis-
ponieren. Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, Wert-
papiere im Rahmen der vorhandenen Deckung zu kaufen und zu 
verkaufen. Die Berechtigung des Kontomitinhabers wird jedoch 
durch den ausdrücklichen Widerspruch eines anderen Kontomit-
inhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle Kontomitinhaber 
gemeinsam berechtigt. Eine Anlageberatung des/der Depotmitin-
haber/s erfolgt durch das Kreditinstitut ausschließlich auf Basis 
der erhobenen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse und Risi-
kotoleranz. sowie Kenntnisse und Erfahrungen wie folgt:  
Bei den Anlagezielen muss Übereinstimmung gegeben sein (ge-
meinsames Anlageziel); bei der Risikotoleranz wird die jeweils 
niedrigste (konservativste) Teileinstufung aller Depotmitinhaber 
berücksichtigt, bei den finanziellen Verhältnissen die höchste Tei-
leinstufung aller Depotmitinhaber. Bei der Beurteilung der Kennt-
nisse und/oder Erfahrungen wird auf alle Depotmitinhaber abge-
stellt. 
Erfolgt der Kauf/Verkauf nicht aufgrund einer Anlageberatung des 
Kreditinstituts und nicht als reines Ausführungsgeschäft, überprüft 
das Kreditinstitut, ob alle Depotmitinhaber über Erfahrung und 
Kenntnisse zum gewählten Produkt verfügen (Angemessenheits-
prüfung). Verfügt auch nur einer der Depotmitinhaber nicht über 
die entsprechenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen, wird der 
aktuell disponierende Depotmitinhaber vom Kreditinstitut lediglich 
über die fehlende Angemessenheit in standardisierter Form ge-
warnt; der Auftrag kann vom Depotmitinhaber trotz Warnung er-
teilt werden. 

[…] […] 
4. Fremdwährungskonto 4. Fremdwährungskonto 
Z 37. (1) Führt das Kreditinstitut für den Kunden ein Fremdwäh-
rungskonto, so sind Überweisungen in der betreffenden ausländi-
schen Währung diesem Konto gutzuschreiben, sofern nicht ein 
anders lautender Überweisungsauftrag vorliegt. Besteht kein 
Fremdwährungskonto, so darf das Kreditinstitut Geldbeträge in 
ausländischer Währung mangels ausdrücklicher gegenteiliger 
Weisung des Kunden in inländischer Währung gutschreiben. Die 
Abrechnung erfolgt zum Kurs des Tages, an dem der Geldbetrag 
in ausländischer Währung zur Verfügung des Kreditinstituts steht 
und von diesem verwertet werden kann. 

Z 37. (1) Führt das Kreditinstitut für den Kunden ein Fremdwäh-
rungskonto, so sind Überweisungen in der betreffenden ausländi-
schen Währung diesem Konto gutzuschreiben, sofern nicht ein 
anders lautender Überweisungsauftrag vorliegt. Besteht kein 
Fremdwährungskonto, so darf das Kreditinstitut Geldbeträge in 
ausländischer Währung mangels ausdrücklicher gegenteiliger 
Weisung des Kunden in inländischer Währung gutschreiben. Die 
Abrechnung erfolgt zum Kurs des Tages, an dem der Geldbetrag 
in ausländischer Währung zur Verfügung des Kreditinstituts steht 
und von diesem verwertet werden kann. 

(2) Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung einer Ver-
fügung zulasten eines Fremdwährungsguthabens oder zur Erfül-
lung einer Fremdwährungsverbindlichkeit ist in dem Umfang und 
so lange ausgesetzt, wie das Kreditinstitut in der Währung, auf die 
das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, we-
gen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Land die-
ser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem 
Umfang und so lange diese Maßnahmen oder Ereignisse andau-
ern, ist das Kreditinstitut auch nicht zu einer Erfüllung an einem 
anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer ande-
ren Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von 
Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Aus-
führung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungsgutha-
bens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie das Kreditinstitut 
vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kun-
den und des Kreditinstituts, fällige gegenseitige Forderungen in 
derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den 
vorstehenden Regelungen unberührt. 

Z 37. (2) entfällt 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 
[…] […] 
Z 38. (2) Die seit dem jeweils letzten Kontoabschluss angefalle-
nen Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der 
Folge weiter verzinst wird („Zinseszinsen“). 

Z 38. (2) Die seit dem jeweils letzten Kontoabschluss angefalle-
nen Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der 
Folge weiter verzinst wird. Durch die Zuschreibung der Zinsen 
zum Kontosaldo (Kapitalisierung) fallen in weiterer Folge Zinsen 
auf die Zinsen an („Zinseszinsen“). 
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(3) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem 
Rechnungsabschluss zum Abruf (insbesondere über das BAWAG 
eBanking per Internet und über die Selbstbedienungsgeräte in 
den Geschäftsstellen) bereit. 

(3) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit dem 
Rechnungsabschluss zum Abruf (insbesondere über das BAWAG 
eBanking per Internet und über die Selbstbedienungsgeräte in 
den Geschäftsstellen Filialen) bereit. 

[…] […] 
IV. GIROVERKEHR IV. GIROVERKEHR 
A. Überweisungsaufträge A. Überweisungsaufträge 
[…] […] 
Z 39. (8) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Über-
weisungsauftrages ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem 
Kunden vereinbarten Form so rasch wie möglich, jedenfalls aber 
innerhalb der in Z 39a. (3) genannten Fristen, über die Ablehnung 
und darüber informieren, wie der Überweisungsauftrag berichtigt 
werden kann, um die Durchführung künftig zu ermöglichen. Die 
Angabe eines Grundes für die Ablehnung wird nur erfolgen, so-
fern dies nicht einen Verstoß gegen österreichische oder gemein-
schaftsrechtliche Rechtsvorschriften bzw. eine gerichtliche oder 
verwaltungsbehördliche Anordnung darstellen würde. Überwei-
sungsaufträge, die das Kreditinstitut berechtigterweise ablehnt, 
lösen die in Z 39a. vereinbarten Ausführungsfristen nicht aus. 

Z 39. (8) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Über-
weisungsauftrages ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem 
Kunden vereinbarten Form so rasch wie möglich, jedenfalls aber 
innerhalb der in Z 39a. (3) genannten Fristen, über die Ablehnung, 
deren Gründe und darüber informieren, wie der Überweisungsauf-
trag berichtigt werden kann, um die Durchführung künftig zu er-
möglichen. Die Angabe eines Grundes für die Ablehnung wird nur 
erfolgen, sofern dies nicht einen Verstoß gegen österreichische 
oder gemeinschaftsrechtliche Rechtsvorschriften bzw. eine ge-
richtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung darstellen 
würde. Überweisungsaufträge, die das Kreditinstitut berechtigter-
weise ablehnt, lösen die in Z 39a. vereinbarten Ausführungsfristen 
nicht aus. 

(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Refe-
renz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstel-
lung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines Kontos ausge-
führte Zahlungen, insbesondere im Rahmen eines Lastschriftver-
fahrens, werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch 
nicht anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug aus-
gewiesen – einmal monatlich kostenlos vom Kreditinstitut auf die 
mit dem Kunden im Girokontovertrag vereinbarte Weise (Konto-
auszugsdrucker oder BAWAG eBanking) derart zugänglich ge-
macht, dass er diese unverändert aufbewahren und reproduzie-
ren kann. 

(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Refe-
renz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstel-
lung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines Kontos ausge-
führte Zahlungen, insbesondere im Rahmen eines Lastschriftver-
fahrens, werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch 
nicht anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug aus-
gewiesen – einmal monatlich kostenlos vom Kreditinstitut auf die 
mit dem Kunden im Girokontovertrag Rahmenvertrag vereinbarte 
Weise (Kontoauszugsdrucker oder BAWAG eBanking) derart zu-
gänglich gemacht, dass er diese unverändert aufbewahren und 
reproduzieren kann: Ein Kunde, der Verbraucher ist, kann verlan-
gen, dass ihm der Kontoauszug – stattdessen oder zusätzlich – 
einmal monatlich gegen angemessenen Kostenersatz in der Höhe 
der Portogebühren per Post übermittelt wird. 

 (10) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungs-
auftrags an das Kreditinstitut auch einen Zahlungsauslösedienst 
zu nutzen, es sei denn, das Girokonto des Kunden ist für ihn nicht 
online zugänglich. 

1. Ausführungsfristen 1. Ausführungsfristen 
Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zah-
lungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am 
Ende der Geschäftszeit oder an einem Tag, der kein Geschäftstag 
ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so behandelt, als 
seien sie am folgenden Geschäftstag eingegangen. Das Kreditin-
stitut wird dem Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss des Gi-
rokontovertrags und danach bei jeder Änderung der Eingangszeit-
punkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in Papierform oder – 
bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden – auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger mitteilen. Als Geschäftstag gilt 
jeder Tag, an dem das Kreditinstitut geöffnet hat und den für die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbe-
trieb unterhält. 

Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zah-
lungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am 
Ende der Geschäftszeit des Geschäftstages (Annahmeschluss) 
oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist, bei dem Kreditinsti-
tut einlangen eingehen, werden so behandelt, als seien sie am 
folgenden Geschäftstag eingegangen. Das Kreditinstitut wird dem 
Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss des  
Girokontovertrags und danach bei jeder Änderung der Eingangs-
zeit-punkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in Papierform 
oder bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden auf ei-
nem anderen dauerhaften Datenträger mitteilen. Als Geschäftstag 
gilt jeder Tag, an dem das Kreditinstitut geöffnet hat ausgenom-
men Samstage und den für die Ausführung von Zahlungsvorgän-
gen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält. Sonntage sowie 
TARGET-Feiertage. 

[…] […] 
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeit-
punkt der Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorganges ist, 
spätestens am Ende des folgenden Geschäftstags (bei in Papier-
form ausgelösten Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgen-
den Geschäftstags), beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers einlangt. Dieser Absatz findet auf Zahlungsvorgänge 
in Euro Anwendung sowie auf Zahlungsvorgänge, bei denen Be-
träge in Euro auf ein Konto in einem nicht dem Euro-Währungs-
gebiet angehörenden EWR-Vertragsstaat transferiert werden und 
in diesem die Währungsumrechnung durchgeführt wird 

(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeit-
punkt der Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorganges ist, 
spätestens am Ende des folgenden Geschäftstags (bei in Papier-
form ausgelösten Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgen-
den Geschäfts-tags), beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers einlangt (= Gutschrift auf dessen Konto). Dieser Ab-
satz findet auf Zahlungsvorgänge in Euro Anwendung sowie auf 
Zahlungsvorgänge, bei denen Beträge in Euro auf ein Konto in 
einem nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden EWR-Ver-
tragsstaat transferiert werden und in diesem die Währungsum-
rechnung durchgeführt wird. 

(4) Für in Abs. (3) nicht genannte Zahlungsvorgänge innerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums beträgt die in Abs. (3) ange-
sprochene Ausführungsfrist längstens 4 Geschäftstage. 

(4) Für in Abs. (3) nicht genannte sonstige Zahlungsvorgänge in-
nerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums beträgt die in Abs. 
(3) angesprochene Ausführungsfrist längstens 4 Geschäftstage. 
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B. Gutschriften und Stornorecht B. Gutschriften und Stornorecht 
Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kun-
den entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. Den 
Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu stel-
len, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages auf dem 
Konto des Kunden ausführen, wenn sich aus dem Auftrag nichts 
anderes ergibt. Lautet jener Betrag, der dem Konto des Kunden 
gutzuschreiben ist, auf eine andere Währung als das Konto, er-
folgt die Gutschrift mangels ausdrücklicher gegenteiliger Weisung 
des Kunden in inländischer Währung; die Abrechnung erfolgt zum 
Kurs des Tages, an dem der Geldbetrag in ausländischer Wäh-
rung zur Verfügung des Kreditinstituts steht und von diesem ver-
wertet werden kann. 

Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kun-
den entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. Den 
Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu stel-
len, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages auf dem 
Konto des Kunden ausführen, wenn sich aus dem Auftrag nichts 
anderes ergibt. Lautet jener Betrag, der dem Konto des Kunden 
gutzuschreiben ist, auf eine andere Währung als das Konto, er-
folgt die Gutschrift mangels ausdrücklicher gegenteiliger Weisung 
des Kunden in inländischer Währung; die Abrechnung erfolgt zum 
Kurs des Tages, an dem der Geldbetrag in ausländischer Wäh-
rung zur Verfügung des Kreditinstituts steht und von diesem ver-
wertet werden kann. 

(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überwei-
sungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechsel-
kurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kunden, der Ver-
braucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen Trans-
aktion im Kontoauszug ausgewiesen – einmal monatlich kosten-
los vom Kreditinstitut auf die mit dem Kunden im Girokontovertrag 
vereinbarte Weise (Kontoauszugsdrucker oder BAWAG eBan-
king) derart zugänglich gemacht, dass er diese unverändert auf-
bewahren und reproduzieren kann. 

(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überwei-
sungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechsel-
kurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kunden, der Ver-
braucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen Trans-
aktion im Kontoauszug ausgewiesen – einmal monatlich kosten-
los vom Kreditinstitut auf die mit dem Kunden im Girokontovertrag 
Rahmenvertrag vereinbarte Weise (Kontoauszugsdrucker oder 
BAWAG eBanking) derart zugänglich gemacht, dass er diese un-
verändert aufbewahren und reproduzieren kann. Ein Kunde, der 
Verbraucher ist, kann verlangen, dass ihm die Informationen – 
stattdessen oder zusätzlich – einmal monatlich gegen angemes-
senen Kostenersatz übermittelt werden. 

[…] […] 
D. Belastungsbuchungen D. Belastungsbuchungen 
[…] […] 
Z 42. (2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie 
SEPA-Firmenlastschriften (Z 42a. (1)) sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht 
innerhalb von zwei Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es 
sei denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor den Einreicher von 
der Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. 
SEPA-Lastschriften (Z 42a. (1)) sind mit Ablauf von fünf Ge-
schäftstagen eingelöst. 

Z 42. (2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie 
SEPA-Firmenlastschriften (Z 42a. (1)) sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht 
innerhalb von zwei drei Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, 
es sei denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor den Einreicher von 
der Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. 
SEPA-Lastschriften (Z 42a. (1)) sind mit Ablauf von fünf Ge-
schäftstagen eingelöst. 

E. SEPA-Lastschrift und SEPA-Firmenlastschrift E. SEPA-Lastschrift und SEPA-Firmenlastschrift 
[…] […] 
Z 42a. (3). Der Kunde kann vom Kreditinstitut die Erstattung des 
seinem Konto aufgrund eines von ihm erteilten SEPA-Lastschrift-
mandats angelasteten Betrags binnen acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastung seines Kontos verlangen. Das Kreditinstitut 
hat diesem Verlangen des Kunden innerhalb von zehn Geschäfts-
tagen nachzukommen und die Belastung seines Kontos mit dem 
eingezogenen Betrag mit Wertstellung zum Datum der Belastung 
des Kontos rückgängig zu machen. 

Z 42a. (3). Der Kunde kann vom Kreditinstitut die bedingungslose 
Erstattung des seinem Konto aufgrund eines von ihm erteilten 
SEPA-Lastschriftmandats angelasteten Betrags binnen acht Wo-
chen ab dem Zeitpunkt der Belastung seines Kontos verlangen. 
Das Kreditinstitut hat diesem Verlangen des Kunden innerhalb 
von zehn Geschäftstagen nachzukommen und die Belastung sei-
nes Kontos mit dem eingezogenen Betrag mit Wertstellung zum 
Datum der Belastung des Kontos rückgängig zu machen oder 
dem Zahler die Gründe für die Ablehnung der Erstattung unter 
Darstellung der Rechtsbehelfe (§ 71 (2) ZaDiG 2018) mitzuteilen. 

[…] […] 
(5) War die zulasten des Kontos des Kunden ausgeführte SEPA-
Lastschrift bzw. SEPA-Firmenlastschrift vom Kunden nicht autori-
siert, kann der Kunde, der Verbraucher ist, die Erstattung des be-
lasteten Betrags binnen 13 Monaten ab der Belastung gemäß Z 
16. (2) verlangen, und der Kunde, der Unternehmer ist, binnen 
eines Monats ab der Belastung; die Frist wird jeweils nur ausge-
löst, wenn das Kreditinstitut dem Kunden die Informationen ge-
mäß Z 39. (9) zur Verfügung gestellt hat. 

(5) War die zulasten des Kontos des Kunden ausgeführte SEPA-
Lastschrift bzw. SEPA-Firmenlastschrift vom Kunden nicht autori-
siert, kann der Kunde, der Verbraucher ist die Erstattung des be-
lasteten Betrags binnen 13 Monaten ab der Belastung gemäß 
Frist der Z 16. (2) verlangen, und der Kunde, der Unternehmer ist, 
binnen eines Monats ab der Belastung; die Frist wird jeweils nur 
ausgelöst. Diese Befristungen gelten nicht, wenn das Kreditinsti-
tut dem Kunden die in Z 39. (9) vorgesehenen Informationen ge-
mäß Z 39. (9) zur Verfügung gestellt zu dem betreffenden Zah-
lungsvorgang nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht hat. 

V. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN UND AUFWANDERSATZ V. ENTGELTE FÜR LEISTUNGEN UND AUFWANDERSATZ 
A. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber Unterneh-
mern 

A. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber Unterneh-
mern 

Z 43. (1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern 
Entgelte für Dauerleistungen, die das Kreditinstitut oder der 
Kunde zu leisten hat (einschließlich Soll- und Habenzinsen auf 
Giro- oder anderen Konten, Kontoführungsgebühren etc.), unter 
Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände (insbe-
sondere Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen 
der Refinanzierungskosten, Veränderungen des Personal- und 
Sachaufwandes etc.) nach billigem Ermessen ändern. Soweit der 
Umfang einer Änderung das Dreifache der Änderung des Ver-
braucherpreisindex seit der Entgeltvereinbarung bzw. seit der 
letzten Änderung nicht übersteigt, gilt die Anpassung unwiderleg-
lich als im Rahmen des billigen Ermessens; das Kreditinstitut 
muss in diesem Fall daher keine Voraussetzung für die Billigkeit 
der Änderung nachweisen. 

Z 43. (1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern 
Entgelte für Dauerleistungen die vertraglich vereinbarten Haupt-
leistungen, die das Kreditinstitut oder der Kunde zu leisten hat er-
bringen haben (einschließlich Soll- und Habenzinsen auf Giro- 
oder anderen Konten, Kontoführungsgebühren etc.), unter Be-
rücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände (insbeson-
dere Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Verän-
derungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der 
Refinanzierungskosten, Veränderungen des Personal- und Sach-
aufwandes etc.) nach billigem Ermessen ändern. Soweit der Um-
fang einer Änderung das Dreifache der Änderung des Verbrau-
cherpreisindex seit der Entgelt-vereinbarung bzw. seit der letzten 
Änderung nicht übersteigt, gilt die Anpassung unwiderleglich als 
im Rahmen des billigen Ermessens; das Kreditinstitut muss in die-
sem Fall daher keine Voraussetzung für die Billigkeit der Ände-
rung nachweisen. In diesen Grenzen ist das Kreditinstitut auch zur 
Einführung neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie zur Einfüh-
rung neuer Entgelte für schon vereinbarte Leistungen berechtigt. 
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(2) Über Abs. (1) hinausgehende Änderungen von Leistungen des 
Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Einführung 
neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer Entgelte für 
schon vereinbarte Leistungen werden dem Kunden vom Kreditin-
stitut mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens angeboten.  
 
 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher oder 
elektronisch über das BAWAG eBanking per Internet erklärter Wi-
derspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt, es sei denn, 
der Kunde hat zuvor seine ausdrückliche Zustimmung erteilt. Das 
Kreditinstitut wird den Kunden im Änderungsangebot auf die je-
weils angebotene Änderung sowie darauf aufmerksam machen, 
dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt. Das 
Änderungsangebot wird dem Kunden in seinem im BAWAG e-
Banking für ihn eingerichteten ePostfach zugänglich gemacht, 
wobei das Änderungsangebot in jenem Zeitpunkt als zugegangen 
gilt, in dem es im BAWAG eBanking abrufbar ist. Wurde mit dem 
Kunden keine Vereinbarung über seine Teilnahme am BAWAG 
eBanking abgeschlossen, wird ihm das Änderungsangebot auf 
eine andere mit ihm vereinbarte Weise zugänglich gemacht. 

(2) Über Abs. (1) hinausgehende Weiters kann das Kreditinstitut 
einem Unternehmer-Kunden Änderungen von der wechselseiti-
gen Leistungen des Kreditinstituts oder der und Entgelte des Kun-
den, die (einschließlich solche nach Abs. (1) und einschließlich 
der Einführung neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer 
Entgelte für schon vereinbarte Leistungen werden dem Kunden 
vom Kreditinstitut) mindestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten anbieten.  
Die Zustimmung des Kunden gilt diesfalls als erteilt, wenn vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher 
oder elektronisch über das BAWAG eBanking per Internet erklär-
ter Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt, es sei 
denn, der Kunde hat zuvor seine ausdrückliche Zustimmung er-
teilt. Das Kreditinstitut wird den Kunden im Änderungsangebot auf 
die jeweils angebotene Änderung sowie darauf aufmerksam ma-
chen, dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als Zustimmung gilt. 
Das Änderungsangebot wird dem Kunden in seinem im BAWAG 
eBanking für ihn eingerichteten ePostfach zugänglich gemacht 
wobei das Änderungsangebot in jenem Zeit-punkt als zugegan-
gen gilt, in dem es im BAWAG eBanking abrufbar ist. Wurde mit 
dem Kunden keine Vereinbarung über seine Teilnahme am BA-
WAG eBanking abgeschlossen, wird ihm das Änderungsangebot 
auf eine andere mit ihm vereinbarte Weise zugänglich gemacht. 

B. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber Verbrau-
chern außerhalb der Zahlungsdienstleistungen 

B. Entgelts- und Leistungsänderungen Entgeltsänderungen 
gegenüber Verbrauchern außerhalb der Zahlungsdienstleis-
tungen 

Z 44. (1) Mangels anderer Vereinbarung werden die mit Verbrau-
chern vereinbarten Entgelte für die mit dem Kreditinstitut im Rah-
men eines Dauerschuldverhältnisses vereinbarten Leistungen 
(ausgenommen Zinsen) einmal jährlich mit Wirkung ab dem 1. Ap-
ril jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik Austria ver-
öffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2010 („VPI“) oder 
des an seine Stelle tretenden Index angepasst (erhöht oder ge-
senkt), wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze 
Cent erfolgt. Die Anpassung der Entgelte erfolgt in jenem Aus-
maß, welches der Veränderung der für den September des Jah-
res vor der Entgeltanpassung verlautbarten VPI-Indexzahl im Ver-
gleich zu der für den September des davorliegenden Jahres ver-
lautbarten VPI-Indexzahl entspricht. Die so angepassten Entgelte 
bilden die Grundlage für die Anpassung der Entgelte im Folgejahr. 
Das Kreditinstitut wird den Kunden über die Entgeltanpassung in-
formieren. […] 

Z 44. (1) Mangels anderer Vereinbarung werden die Die mit Ver-
brauchern in Dauerschuldverhältnissen, die keine Rahmenver-
träge über Zahlungsdienste sind, vereinbarten Entgelte (ausge-
nommen Zinsen) für die mit dem vom Kreditinstitut im Rahmen 
eines Dauerschuldverhältnisses vereinbarten erbrachten Leistun-
gen (ausgenommen Zinsen) wie z.B. Depotgebühren, Kontofüh-
rungsentgelte für Konten, über die keine Zahlungsdienste abge-
wickelt werden, ausgenommen jedoch Sollzinsen) werden einmal 
jährlich mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung 
des von der Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbrau-
cherpreisindex 2010 2015 („VPI“) oder des an seine Stelle treten-
den Index angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine 
kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung 
der Entgelte erfolgt in jenem Ausmaß, welches der Veränderung 
der für den September des Jahres vor der Entgeltanpassung ver-
lautbarten VPI-Indexzahl im Vergleich zu der für den September 
des davorliegenden Jahres verlautbarten VPI-Indexzahl ent-
spricht. Die so angepassten Entgelte bilden die Grund-lage für die 
Anpassung der Entgelte im Folgejahr. Das Kreditinstitut wird den 
Kunden über die Entgeltanpassung vor dem 1. April informieren.  
[…] 

(2) Änderungen der im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses 
mit Verbrauchern vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts so-
wie die Einführung neuer Entgelte werden dem Kunden vom Kre-
ditinstitut mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Das Änderungsangebot 
wird dem Kunden mitgeteilt. Die Zustimmung des Kunden gilt als 
erteilt, wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens kein schriftlicher oder elektronisch über das BAWAG eBan-
king per Internet erklärter Widerspruch des Kunden beim Kredit-
institut einlangt. Das Kreditinstitut wird den Kunden im Ände-
rungsangebot auf die jeweils angebotenen Änderungen hinwei-
sen sowie darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen 
durch das Unterlassen eines schriftlichen oder elektronisch über 
das BAWAG eBanking per Internet erklärten Widerspruchs als 
Zustimmung zu den Änderungen gilt. 

Z 44. (2) entfällt 

(3) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderun-
gen gemäß Abs. (2) kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm ver-
einbart ist. Hat der Kunde eine Vereinbarung über seine Teil-
nahme am BAWAG eBanking abgeschlossen, ist eine solche 
Form auch die Übermittlung des Änderungsangebots an das für 
die Teilnahme am BAWAG eBanking für den Kunden eingerich-
tete ePostfach, wobei der Kunde über das Vorhandensein des Än-
derungsangebots in seinem ePostfach auf die mit ihm vereinbarte 
Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte Form) informiert 
werden wird. Das Änderungsangebot gilt in jenem Zeitpunkt als 
dem Kunden zugegangen, in dem er die Information über das Vor-
handensein des Änderungsangebots in seinem ePostfach erhält. 

Z 44. (3) entfällt 

(4) Die Einführung neuer Entgelte kann mit dem Kunden auf dem 
in Abs. (2) vorgesehenen Weg vereinbart werden, wenn diese 
sachlich gerechtfertigt ist. Eine sachliche Rechtfertigung liegt 
dann vor, wenn Änderungen der gesetzlichen oder aufsichtsbe-
hördlichen Maßnahmen oder geänderte technische Vorgaben für 
die Erbringung der Dienstleistungen des Kreditinstituts das Kre-
ditinstitut zur Erbringung zusätzlicher Leistungen verpflichten. 

Z 44. (4) entfällt 
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Das Kreditinstitut darf neue Entgelte nach diesem Abs. (4) höchs-
tens einmal im Kalenderjahr einführen. Die Höhe der neuen Ent-
gelte ist mit 10 % der mit dem Kunden im Rahmen des jeweiligen 
von der Änderung betroffenen Vertrages bereits vereinbarten Ent-
gelte beschränkt. Im Falle der Einführung neuer Entgelte nach 
Abs. (4) wird das Kreditinstitut dem Kunden im Änderungsangebot 
gemäß Abs. (2) die neuen Entgelte und die mit diesen bezahlten 
Leistungen bekannt geben sowie den Kunden darauf hinweisen, 
dass es sich um neue, bisher nicht vereinbarte Entgelte handelt. 
(5) Änderungen der im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses 
mit Verbrauchern vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts kön-
nen auf dem in Abs. (2) vorgesehenen Weg vereinbart werden, 
wenn diese sachlich gerechtfertigt sind. Eine sachliche Rechtfer-
tigung liegt insbesondere dann vor, wenn die Änderung durch ge-
setzliche bzw. aufsichtsbehördliche Maßnahmen oder durch die 
Entwicklung der Judikatur notwendig ist, die Änderung die Sicher-
heit des Bankbetriebs oder die Abwicklung der Geschäftsverbin-
dung mit dem Kunden fördert oder die Änderung zur Umsetzung 
technischer Entwicklungen erforderlich ist. 

Z 44. (5) entfällt 

[…] […] 
 (7) Entgelte, die als Prozentsätze ausgewiesen sind oder kurs-

wertbasiert berechnet werden, unterliegen keiner Anpassung 
nach Abs (1). 

C. Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste mit Verbrauchern vereinbarten Zahlungsdienstleis-
tungen des Kreditinstituts und Entgelte des Kunden 

C. Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste mit Verbrauchern vereinbarten Zahlungsdienstleis-
tungen des Kreditinstituts und Entgelte des Kunden 

Z 45. (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste (insbesondere des Girokontovertrags) vereinbarten Ent-
gelte (ausgenommen Zinsen), die Einführung von Entgelten und 
Änderungen der in einem Rahmenvertrag vereinbarten Leistun-
gen des Kreditinstituts werden dem Kunden vom Kreditinstitut 
mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ih-
res Inkrafttretens angeboten.  
 
 
 
 
Das Änderungsangebot wird dem Kunden mitgeteilt.  
 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher oder 
elektronisch über das BAWAG eBanking per Internet erklärter Wi-
derspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditin-
stitut wird den Kunden im Änderungsangebot auf die jeweils an-
gebotenen Änderungen hinweisen sowie darauf aufmerksam ma-
chen, dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen eines 
schriftlichen oder elektronisch über das BAWAG eBanking per In-
ternet erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderun-
gen gilt. Der Kunde hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum 
Inkrafttreten der Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen; auch 
darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. 

Z 45. (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste (insbesondere des Girokontovertrags) vereinbarten Ent-
gelte (ausgenommen Zinsen), die Einführung von Entgelten und 
Änderungen der in einem Rahmenvertrag vereinbarten Leistun-
gen des Kreditinstituts müssen vereinbart werden. Das kann in 
folgendem Verfahren passieren: 
Änderungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut mindestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttre-
tens angeboten; dabei werden die vom Änderungsangebot be-
troffenen Entgelte und deren vorgeschlagene Änderungen darge-
stellt.  
Das Änderungsangebot wird dem Kunden in Papierform oder auf 
anderem dauerhaften Datenträger mitgeteilt.  
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher oder 
elektronisch über das BAWAG eBanking per Internet erklärter Wi-
derspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditin-
stitut wird den Kunden im Änderungsangebot auf die jeweils an-
gebotenen Änderungen hinweisen sowie darauf aufmerksam ma-
chen, dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen eines 
schriftlichen oder elektronisch über das BAWAG eBanking per In-
ternet erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderun-
gen gilt. Der Kunde hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum 
Inkrafttreten der Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen; auch 
darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. 

(2) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderun-
gen gemäß Abs. (1) kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm ver-
einbart ist. Hat der Kunde eine Vereinbarung über seine Teil-
nahme am BAWAG eBanking abgeschlossen, ist eine solche 
Form auch die Übermittlung des Änderungsangebots an das für 
die Teilnahme am BAWAG eBanking für den Kunden eingerich-
tete ePostfach, wobei der Kunde über das Vorhandensein des Än-
derungsangebots in seinem ePostfach auf die mit ihm vereinbarte 
Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte Form) informiert 
werden wird.  
 
 
 
Das Änderungsangebot gilt in jenem Zeitpunkt als dem Kunden 
zugegangen, in dem er die Information über das Vorhandensein 
des Änderungsangebots in seinem ePostfach erhält. 

(2) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderun-
gen gemäß Abs. (1) kann erfolgt per Post an die letzte vom Kun-
den bekannt gegebene Anschrift. Die Mitteilung erfolgt dann in je-
der Form erfolgen, die einer anderen Papierform oder auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger, wenn das mit ihm dem Kunden 
vereinbart ist. Hat der Kunde eine Vereinbarung über seine Teil-
nahme am BAWAG eBanking abgeschlossen, ist eine solche 
diese Form auch die Übermittlung des Änderungsangebots an 
das für die Teilnahme am BAWAG eBanking für den Kunden ein-
gerichtete ePostfach, wobei der Kunde über das Vorhandensein 
des Änderungsangebots in seinem ePostfach auf die mit ihm ver-
einbarte Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte Form) 
informiert werden wird. Das Änderungsangebot gilt in jenem Zeit-
punkt als dem Kunden zugegangen, in dem er die Information 
über das Vorhandensein des Änderungsangebots in seinem 
ePostfach erhält. 

(3) Auf dem in Abs. (1) vorgesehenen Weg werden Änderungen 
der mit dem Kunden vereinbarten Entgelte im Ausmaß der Ent-
wicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten nationalen 
Verbraucherpreisindex 2010 („VPI“) oder des an seine Stelle tre-
tenden Index angeboten (erhöht oder gesenkt) werden, wobei je-
weils eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Diese 
Anpassung erfolgt einmal jährlich mit Wirkung ab dem 1. Juli je-
den Jahres. Die Anpassung entspricht der Veränderung des 
Durchschnitts der Indexzahlen für das vorletzte Kalenderjahr vor 
dem Änderungsangebot gegenüber dem Durchschnitt der Index-
zahlen für das letzte Kalenderjahr vor dem Änderungsangebot.  
 
Falls das Kreditinstitut in einem Jahr von einer Entgelterhöhung 
absieht, lässt dies das Recht des Kreditinstituts auf künftige 

(3) Auf dem in Abs. (1) vorgesehenen Weg werden können Ände-
rungen der mit dem Kunden vereinbarten Entgelte im Ausmaß der 
Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten nationa-
len Verbraucherpreisindex 2010 2015 („VPI“) oder des an seine 
Stelle treten-den Index angeboten (erhöht oder gesenkt) angebo-
ten werden, wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf 
ganze Cent erfolgt. Diese Anpassung erfolgt einmal jährlich mit 
Wirkung ab dem 1. Juli jeden Jahres. Die Anpassung entspricht 
der Veränderung des Durchschnitts der Indexzahlen für das vor-
letzte Kalenderjahr vor dem Änderungsangebot gegenüber dem 
Durchschnitt der Indexzahlen für das letzte Kalenderjahr vor dem 
Änderungsangebot. Die so angepassten Entgelte bilden die 
Grundlage für das Angebot zur Anpassung der Entgelte im Folge-
jahr. 
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Entgelterhöhungen unberührt. Unterbleibt eine Entgelterhöhung 
in einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Jahren, kann 
diese (können diese) mit Wirkung ab der nächsten vorgenomme-
nen Entgelterhöhung nachgeholt werden, wobei in diesem Fall die 
Anpassung in jenem Ausmaß erfolgt, welches der Veränderung 
der für den Durchschnitt des Jahres vor der Entgelterhöhung ver-
lautbarten VPI-Indexzahl zu derjenigen VPI-Indexzahl, welche die 
Grundlage für die letzte durchgeführte Entgelterhöhung war, ent-
spricht. 

Falls das Kreditinstitut in einem Jahr von einer Entgelterhöhung 
(nicht von einer jedenfalls verpflichtend anzubietenden Entgeltse-
nkung) absieht, lässt dies das Recht des Kreditinstituts auf künf-
tige Entgelterhöhungen unberührt. Unterbleibt eine Entgelterhö-
hung in einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Jahren, kann 
diese (können diese) gemeinsam mit Wirkung ab der nächsten 
vorgenommenen angebotenen Entgelterhöhung nachgeholt an-
geboten werden, wobei in diesem Fall die Anpassung in jenem 
Ausmaß erfolgt angeboten werden darf, welches der Verände-
rung der für den Durchschnitt des Jahres vor der Entgelterhöhung 
verlautbarten VPI-Indexzahl zu derjenigen VPI-Indexzahl, welche 
die Grundlage für die letzte durchgeführte akzeptierte Entgelter-
höhung war, entspricht. 
Die Entgeltanpassung wird mit Wirkung ab dem 1. Juli eines jeden 
Jahres unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an-
geboten; erfolgt der Vertragsabschluss jedoch innerhalb von zwei 
Monaten vor dem 1. Juli eines Jahres, wird eine Entgeltanpas-
sung erst mit 1. Juli des Folgejahres angeboten. 

(4) Eine über die Entwicklung des VPI nach Abs. (3) hinausge-
hende Entgeltanpassung kann mit dem Kunden auf dem in Abs. 
(1) vorgesehenen Weg vereinbart werden, wenn diese Entgeltan-
passung sachlich gerechtfertigt ist. Eine sachliche Rechtfertigung 
liegt insbesondere dann vor, wenn Änderungen der gesetzlichen 
oder aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen oder techni-
sche Entwicklungen für die Erbringung von Zahlungsdienstleis-
tungen (etwa erhöhte Sicherheitsanforderungen oder neue Ver-
fahren) zu erhöhten Kosten für die Erbringung der vereinbarten 
Zahlungsdienstleistungen führen. Das Kreditinstitut darf eine Ent-
geltanpassung nach diesem Abs. (4) höchstens einmal im Kalen-
derjahr durchführen; im Falle einer Entgelterhöhung ist die 
Summe aus den Entgelterhöhungen nach Abs. (3) und Abs. (4) 
auf 10 % pro Kalenderjahr beschränkt. Im Falle einer Entgeltan-
passung nach Abs. (4) wird das Kreditinstitut den Kunden im Än-
derungsangebot gemäß Abs. (1) auch darauf hinweisen, dass es 
sich um eine über die VPI-Anpassung hinausgehende Entgeltän-
derung handelt. 

(4) Eine über die Entwicklung des VPI nach Abs. (3) hinausge-
hende Entgeltanpassung kann mit dem Kunden auf dem in Abs. 
(1) vorgesehenen Weg vereinbart werden, wenn diese Entgeltan-
passung sachlich gerechtfertigt ist. Eine sachliche Rechtfertigung 
liegt insbesondere dann vor, wenn Änderungen der gesetzlichen 
oder aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen oder techni-
sche Entwicklungen für die Erbringung von Zahlungsdienstleis-
tungen (etwa erhöhte Sicherheitsanforderungen oder neue Ver-
fahren) zu erhöhten Kosten für die Erbringung der vereinbarten 
Zahlungsdienstleistungen führen. Das Kreditinstitut darf eine Ent-
geltanpassung nach diesem Abs. (4) höchstens einmal im Kalen-
derjahr durchführen; im Falle einer Entgelterhöhung ist die 
Summe aus den Entgelterhöhungen nach Abs. (3) und Abs. (4) 
auf 10 % pro Kalenderjahr beschränkt. Im Falle einer Entgeltan-
passung nach Abs. (4) wird das Kreditinstitut den Kunden im Än-
derungsangebot gemäß Abs. (1) auch darauf hinweisen, dass es 
sich um eine über die VPI-Anpassung hinausgehende Entgeltän-
derung handelt. 
Entgelte, die als Prozentsätze ausgewiesen sind oder kurswert-
basiert berechnet werden, unterliegen keiner Anpassung nach 
Abs (1), Abs (2) und Abs (3). 

(5) Die Einführung neuer Entgelte kann mit dem Kunden auf dem 
in Abs. (1) vorgesehenen Weg vereinbart werden, wenn diese 
sachlich gerechtfertigt ist. Eine sachliche Rechtfertigung liegt 
dann vor, wenn Änderungen der gesetzlichen oder aufsichtsbe-
hördlichen Maßnahmen oder geänderte technische Vorgaben für 
die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen (etwa erhöhte Si-
cherheitsanforderungen oder neue Verfahren) das Kreditinstitut 
zur Erbringung zusätzlicher Leistungen verpflichten. Das Kreditin-
stitut darf neue Entgelte nach diesem Abs. (5) höchstens einmal 
im Kalenderjahr einführen. Die Höhe der neuen Entgelte ist mit 10 
% des mit dem Kunden vereinbarten jährlichen Kontoführungs-
entgelts beschränkt. Im Falle der Einführung neuer Entgelte nach 
Abs. (5) wird das Kreditinstitut dem Kunden im Änderungsangebot 
gemäß Abs. (1) die neuen Entgelte und die mit diesen zu bezah-
lenden Leistungen bekannt geben sowie den Kunden darauf hin-
weisen, dass es sich um neue, bisher nicht vereinbarte Entgelte 
handelt. 

(5) Die Einführung neuer Entgelte kann mit dem Kunden auf dem 
in Abs. (1) vorgesehenen Weg vereinbart werden, wenn diese 
sachlich gerechtfertigt ist. Eine sachliche Rechtfertigung liegt 
dann vor, wenn Änderungen der gesetzlichen oder aufsichtsbe-
hördlichen Maßnahmen oder geänderte technische Vorgaben für 
die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen (etwa erhöhte Si-
cherheitsanforderungen oder neue Verfahren) das Kreditinstitut 
zur Erbringung zusätzlicher Leistungen verpflichten. Das Kreditin-
stitut darf neue Entgelte nach diesem Abs. (5) höchstens einmal 
im Kalenderjahr einführen. Die Höhe der neuen Entgelte ist mit 10 
% des mit dem Kunden vereinbarten jährlichen Kontoführungs-
entgelts beschränkt. Im Falle der Einführung neuer Entgelte nach 
Abs. (5) wird das Kreditinstitut dem Kunden im Änderungsangebot 
gemäß Abs. (1) die neuen Entgelte und die mit diesen zu bezah-
lenden Leistungen bekannt geben sowie den Kunden darauf hin-
weisen, dass es sich um neue, bisher nicht vereinbarte Entgelte 
handelt. 

(6) Änderungen der im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses 
mit Verbrauchern vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts kön-
nen auf dem in Abs. (1) vorgesehenen Weg vereinbart werden, 
wenn diese sachlich gerechtfertigt sind. Eine sachliche Rechtfer-
tigung liegt insbesondere dann vor, wenn die Änderung durch ge-
setzliche bzw. aufsichtsbehördliche Maßnahmen oder durch die 
Entwicklung der Judikatur notwendig ist, die Änderung die Sicher-
heit des Bankbetriebs oder die Abwicklung der Geschäftsverbin-
dung mit dem Kunden fördert oder die Änderung zur Umsetzung 
technischer Entwicklungen erforderlich ist. 

(6) Änderungen der im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses 
mit Verbrauchern vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts kön-
nen auf dem in Abs. (1) vorgesehenen Weg vereinbart werden, 
wenn diese sachlich gerechtfertigt sind. Eine sachliche Rechtfer-
tigung liegt insbesondere dann vor, wenn die Änderung durch ge-
setzliche bzw. aufsichtsbehördliche Maßnahmen oder durch die 
Entwicklung der Judikatur notwendig ist, die Änderung die Sicher-
heit des Bankbetriebs oder die Abwicklung der Geschäftsverbin-
dung mit dem Kunden fördert oder die Änderung zur Umsetzung 
technischer Entwicklungen erforderlich ist. 

D. Änderung von Zinssätzen D. Änderung von Zinssätzen 
Z 46. (1) Bindet eine Anpassungsklausel einen Zinssatz an einen 
Referenzzinssatz (wie z.B. den EURIBOR), so werden Änderun-
gen unmittelbar ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden 
wirksam. Der Verbraucher wird über wirksam gewordene Ände-
rungen des Zinssatzes spätestens im folgenden Kalenderquartal 
informiert. 

Z 46. (1) Bindet eine Anpassungsklausel einen Zinssatz an einen 
Referenzzinssatz (wie z.B. den EURIBOR), der aus einer öffent-
lich zugänglichen und für beide Parteien überprüfbaren Quelle 
stammt, so werden Änderungen unmittelbar ohne vorherige Be-
nachrichtigung des Kunden wirksam. Der Verbraucher wird über 
wirksam gewordene Änderungen des Zinssatzes spätestens im 
folgenden Kalenderquartal informiert. 

(2) Wurde im Geschäft mit Verbrauchern für ein Konto keine An-
passungsklausel betreffend Zinssätze vereinbart, so werden Än-
derungen der Zinssätze dem Kunden vom Kreditinstitut mindes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres In-
krafttretens angeboten. Das Änderungsangebot wird dem Kunden 
mitgeteilt. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 

(2) Wurde im Geschäft mit Verbrauchern für ein Konto keine An-
passungsklausel betreffend Zinssätze vereinbart, so werden Än-
derungen der Zinssätze dem Kunden vom Kreditinstitut mindes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres In-
krafttretens angeboten. Das Änderungsangebot wird dem Kunden 
mitgeteilt. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 
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schriftlicher oder elektronisch über das BAWAG eBanking per In-
ternet erklärter Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut ein-
langt. Das Kreditinstitut wird den Kunden im Änderungsangebot 
auf die jeweils angebotenen Änderungen hinweisen sowie darauf 
aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen durch das Unter-
lassen eines schriftlichen oder elektronisch über das BAWAG e-
Banking per Internet erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu 
den Änderungen gilt. Der Kunde hat das Recht, den Rahmenver-
trag bis zum Inkrafttreten der Änderungen kostenlos fristlos zu 
kündigen; auch darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsange-
bot hinweisen. 

schriftlicher oder elektronisch über das BAWAG eBanking per In-
ternet erklärter Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut ein-
langt. Das Kreditinstitut wird den Kunden im Änderungsangebot 
auf die jeweils angebotenen Änderungen hinweisen sowie darauf 
aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen durch das Unter-
lassen eines schriftlichen oder elektronisch über das BAWAG e-
Banking per Internet erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu 
den Änderungen gilt. Der Kunde hat das Recht, den Rahmenver-
trag bis zum Inkrafttreten der Änderungen kostenlos fristlos zu 
kündigen; auch darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsange-
bot hinweisen. 

(3) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderun-
gen gemäß Abs. (2) kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm ver-
einbart ist. Hat der Kunde eine Vereinbarung über seine Teil-
nahme am BAWAG eBanking abgeschlossen, ist eine solche 
Form auch die Übermittlung des Änderungsangebots an das für 
die Teilnahme am BAWAG eBanking für den Kunden eingerich-
tete ePostfach, wobei der Kunde über das Vorhandensein des Än-
derungsangebots in seinem ePostfach auf die mit ihm vereinbarte 
Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte Form) informiert 
werden wird. Das Änderungsangebot gilt in jenem Zeitpunkt als 
dem Kunden zugegangen, in dem er die Information über das Vor-
handensein des Änderungsangebots in seinem ePostfach erhält. 

(3) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderun-
gen gemäß Abs. (2) kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm ver-
einbart ist. Hat der Kunde eine Vereinbarung über seine Teil-
nahme am BAWAG eBanking abgeschlossen, ist eine solche 
Form auch die Übermittlung des Änderungsangebots an das für 
die Teilnahme am BAWAG eBanking für den Kunden eingerich-
tete ePostfach, wobei der Kunde über das Vorhandensein des Än-
derungsangebots in seinem ePostfach auf die mit ihm vereinbarte 
Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte Form) informiert 
werden wird. Das Änderungsangebot gilt in jenem Zeitpunkt als 
dem Kunden zugegangen, in dem er die Information über das Vor-
handensein des Änderungsangebots in seinem ePostfach erhält. 

(4) Auf dem in diesem Abs. (2) vereinbarten Weg darf eine Ände-
rung von Zinssätzen einmal jährlich und nur dann vorgenommen 
werden, wenn diese unter Berücksichtigung aller Umstände sach-
lich gerechtfertigt ist. Als sachlich gerechtfertigt gelten Zinssatz-
änderungen aufgrund der Änderung gesetzlicher, aufsichtsbe-
hördlicher und geldpolitischer (Leitzinssatz der EZB) Rahmenbe-
dingungen. Eine Änderung des Zinssatzes darf 0,5 Prozentpunkte 
im einzelnen Änderungsangebot nicht übersteigen. 

(4) Auf dem in diesem Abs. (2) vereinbarten Weg darf eine Ände-
rung von Zinssätzen einmal jährlich und nur dann vorgenommen 
werden, wenn diese unter Berücksichtigung aller Umstände sach-
lich gerechtfertigt ist. Als sachlich gerechtfertigt gelten Zinssatz-
änderungen aufgrund der Änderung gesetzlicher, aufsichtsbe-
hördlicher und geldpolitischer (Leitzinssatz der EZB) Rahmenbe-
dingungen. Eine Änderung des Zinssatzes darf 0,5 Prozentpunkte 
im einzelnen Änderungsangebot nicht übersteigen. 

 E. Aufwandersatz durch Unternehmer 
 Z 46a. Der Kunde, der Unternehmer ist, trägt alle auf Grund der 

Geschäftsverbindung mit ihm entstehenden, notwendigen und 
nützlichen Aufwendungen, Auslagen, Spesen und Kosten, insbe-
sondere Stempel- und Rechtsgebühren, Steuern, Porti, Kosten für 
Versicherung, Rechtsvertretung, Betreibung und Einbringung, be-
triebswirtschaftliche Beratung, Telekommunikation sowie Bestel-
lung, Verwaltung und Verwertung oder Freigabe von Sicherhei-
ten. Das Kreditinstitut darf diese Aufwendungen ohne Einzelauf-
stellungen in einem Gesamtbetrag in Rechnung stellen, soweit 
der Kunde nicht ausdrücklich eine Einzelaufstellung verlangt. 

VI. SICHERHEITEN VI. SICHERHEITEN 
[…] […] 
B. Pfandrecht des Kreditinstituts B. Pfandrecht des Kreditinstituts 
1. Umfang und Entstehen 1. Umfang und Entstehen 
Z 49. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an 
Sachen und Rechten jeder Art ein, die in die Innehabung des Kre-
ditinstituts gelangen. 

Z 49. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an für 
Forderungen gemäß Z 50. (1) an allen seinen Sachen und Rech-
ten jeder Art ein, die mit Willen des Kunden in die Innehabung des 
Kreditinstituts gelangen. Ausnahmen sind in Abs (2) und Z 51. ge-
regelt. 

(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfändba-
ren Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, z.B. 
aus Guthaben. Unterliegen dem Pfandrecht des Kreditinstituts 
Wertpapiere, so erstreckt sich das Pfandrecht auch auf die zu die-
sen Wertpapieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine. 

(2) Das Dieses Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen 
pfändbaren Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kreditinsti-
tut, z.B. aus Guthaben, soweit diese pfändbar sind. Unterliegen 
dem Pfandrecht des Kreditinstituts Wertpapiere, so erstreckt sich 
das Pfandrecht auch auf die zu diesen Wertpapieren gehörenden 
Zins- und Gewinnanteilscheine. Gehen auf einem Konto Zahlun-
gen auf nicht oder nur beschränkt pfändbare Geldforderungen 
des Kunden ein (z.B. Arbeitseinkommen, Pension), erfasst das 
Pfandrecht des Kreditinstituts am Guthaben auf diesem Konto nur 
den pfändbaren Teil dieser Eingänge. 

Z 50. (1) Das Pfandrecht sichert die Ansprüche des Kreditinstituts 
gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich 
der Gemeinschaftskonten, auch wenn die Ansprüche bedingt, be-
fristet oder noch nicht fällig sind. 

Z 50. (1) Das Pfandrecht sichert die schon entstandenen Ansprü-
che des Kreditinstituts gegen den Kunden aus der Geschäftsver-
bindung, einschließlich der Gemeinschaftskonten und -depots, 
auch wenn die diese Ansprüche bedingt, befristet oder noch nicht 
fällig sind. Das Pfandrecht an Forderungen und Werten aus Ge-
meinschaftskonten und -depots sichert allerdings lediglich die An-
sprüche des Kreditinstituts aus dieser Geschäftsbeziehung. 

(2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Innehabung 
der Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprüche des 
Kreditinstituts gemäß Abs. (1) bestehen, andernfalls mit dem Zeit-
punkt des späteren Entstehens solcher Ansprüche. 

(2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Innehabung 
der Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprüche des 
Kreditinstituts gemäß Abs. (1) in diesem Zeitpunkt bestehen, an-
dernfalls entsteht das Pfandrecht mit dem Zeitpunkt des späteren 
Entstehens solcher Ansprüche. 

2. Ausnahmen vom Pfandrecht 2. Ausnahmen vom Pfandrecht 
[…] […] 
Z 51. Z 51. (4) Falls der Wert der Sachen und Rechte des Kunden, an 

denen das Pfandrecht des Kreditinstituts besteht, höher als die 
besicherte Forderung des Kreditinstituts ist, wird das Kreditinstitut 
das Pfandrecht nur an Rechten und Sachen geltend machen, de-
ren Wert 120 Prozent der Forderungshöhe entspricht. Erstreckt 
sich das Pfandrecht auf mehrere Sachen und/oder Rechte, wird 
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das Kreditinstitut das Pfandrecht an jenen Sachen bzw. Rechten 
geltend machen, deren Verwertung mit den geringsten Kosten 
verbunden ist. 

[…] […] 
D. Verwertung von Sicherheiten D. Verwertung von Sicherheiten 
 Z 52a. (1) Die nachfolgenden Ziffern 53 bis 57 regeln, wie das 

Kreditinstitut bei Verwertung von Sicherheiten an beweglichen 
und/oder unkörperlichen Sachen vorgehen darf; die Verwertung 
von unbeweglichen Sachen und Unternehmen wird in diesen AGB 
nicht geregelt. 

 (2) Voraussetzung der Verwertung ist – ausgenommen die zwei 
in Z 56. geregelten Fälle – stets, dass die besicherte Forderung 
fällig und die Verwertungsberechtigung nach den anwendbaren 
vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen eingetreten ist. 
Dies setzt jedenfalls voraus, dass dem Kunden die Verwertung 
der Sicherheit unter Bekanntgabe der Höhe der besicherten For-
derung angedroht wurde und seit dieser Androhung zumindest ein 
Monat verstrichen ist. Ist der Kunde Unternehmer, beträgt diese 
Frist eine Woche. Die Androhung darf unterbleiben, wenn sie, 
etwa wegen unbekannten Aufenthalts des Kunden, untunlich ist. 
In diesem Fall läuft die angesprochene Frist ab Fälligkeit der be-
sicherten Forderung. Eine Verwertung vor Ablauf der Frist ist zu-
lässig, wenn bei Zuwarten ein erheblicher und dauernder Wert-
verlust der Sicherheit droht und dadurch die Befriedigung des Kre-
ditinstituts aus der Sicherheit gefährdet ist. 

1. Verkauf 1. Verkauf 
Z 53. Sicherheiten, die einen Markt- oder Börsepreis haben, wird 
das Kreditinstitut nach den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen durch Freihandverkauf zu diesem Preis verwerten. 

Z 53. Sicherheiten, die einen Markt- oder Börsepreis haben, wird 
das Kreditinstitut nach den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen (§§ 466a ff ABGB) durch Freihandverkauf zu diesem 
Preis verwerten. 

Z 54. Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsepreis haben, wird 
das Kreditinstitut von einem Sachverständigen schätzen lassen. 
Das Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem Kunden 
zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen angemessener 
Frist einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der auch in-
nerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert als 
Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden inner-
halb der Frist kein Kaufinteressent namhaft gemacht bzw. der 
Kaufpreis vom namhaft gemachten Interessenten nicht bezahlt, 
ist das Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, die Sicherheit im 
Namen des Kunden zumindest zum Schätzwert zu verkaufen. Der 
Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forderungen, ein 
allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 

Z 54. Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsepreis haben, wird 
das Kreditinstitut von einem dazu befugten Sachverständigen 
schätzen lassen, der vom Kreditinstitut unabhängig ist. Das Er-
gebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem Kunden zusam-
men mit der Aufforderung mitteilen, binnen angemessener einer 
Frist von einem Monat einen Kaufinteressenten namhaft zu ma-
chen, der auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten 
Schätzwert als Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom 
Kunden innerhalb der Frist kein Kaufinteressent namhaft gemacht 
bzw. der Kaufpreis vom namhaft gemachten Interessenten nicht 
bezahlt, ist das Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, die Sicher-
heit im Namen des Kunden zumindest zum Schätzwert zu verkau-
fen. Der Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forde-
rungen, ein allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 

2. Exekution und außergerichtliche Versteigerung 2. Exekution und außergerichtliche Versteigerung 
Z 55. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die Sicherheit exekutiv 
zu verwerten oder – soweit sie keinen Markt- oder Börsepreis hat 
– außergerichtlich versteigern zu lassen. 

Z 55. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die Sicherheit exekutiv 
zu verwerten oder – soweit sie keinen Markt- oder Börsepreis hat 
– außergerichtlich versteigern zu lassen durch einen dazu befug-
ten Unternehmer öffentlich versteigern zu lassen. Zeit und Ort so-
wie eine allgemeine Umschreibung der Sicherheit sind öffentlich 
bekanntzugeben. Der Sicherheitengeber und Dritte, denen 
Rechte an der Sicherheit zustehen, sind hiervon zu benachrichti-
gen. 

3. Einziehung 3. Einziehung 
Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten 
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren verbrief-
ten) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen und einzie-
hen. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit dienenden For-
derung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohendem Wertverlust 
der als Sicherheit dienenden Forderung ist deren Kündigung 
selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig.  
 
 
 
 
Der Kunde ist davon nach Möglichkeit vorweg zu informieren.  
 
 
 
 
Vor Fälligkeit der besicherten Forderung eingezogene Beträge 
treten als Pfand an die Stelle der eingezogenen Forderung. 

Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten 
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren verbrief-
ten) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen, soweit das 
zu ihrer Einziehung erforderlich ist, und einziehen. Vorher ist die 
Einziehung der als Sicherheit dienenden Forderung bei deren Fäl-
ligkeit zulässig. Bei drohendem; davon ist der Kunde – abwei-
chend von Z 52a. – nicht zu verständigen.  
Droht ein erheblicher und dauernder Wertverlust der als Sicher-
heit dienenden Forderung, der die Befriedigung des Kreditinstituts 
aus der Forderung gefährdet, ist deren Kündigung selbst vor ihrer 
Fälligkeit zulässig.  
Der Kunde ist davon nach Möglichkeit abweichend von Z 52a. – 
nur tunlichst vorweg zu informieren; mit der Androhung ist dem 
Kunden die Gelegenheit zur Leistung einer Ersatzsicherheit ein-
zuräumen. 
Vor Fälligkeit der besicherten Forderung eingezogene Beträge 
treten als Pfand an die Stelle der eingezogenen Forderung; sol-
cherart eingezogene Geldbeträge sind nach den Bestimmungen 
über die Anlegung von Mündelgeld (§§ 215 ff ABGB) zu veranla-
gen. 

[…] […] 
4. Zulässigkeit der Verwertung 4. Zulässigkeit der Verwertung von Finanzsicherheiten 
Z 57. Selbst wenn der Erwerber den Kaufpreis nicht sofort bar 
zahlt, ist die Verwertung der Sicherheit durch das Kreditinstitut 
dennoch zulässig, sofern kein oder kein gleichwertiges Angebot 
mit sofortiger Barzahlung vorliegt und die spätere Bezahlung ge-
sichert ist. 

Z 57. Selbst wenn der Erwerber den Kaufpreis nicht sofort bar 
zahlt, ist die Verwertung der Sicherheit durch das Kreditinstitut 
dennoch zulässig, sofern kein oder kein gleichwertiges Angebot 
mit sofortiger Barzahlung vorliegt und die spätere Bezahlung ge-
sichert ist. 
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 Z 57. (1) Von einer juristischen Person, einem Einzelunternehmer 
oder eine Personengesellschaft bestellte Finanzsicherheiten im 
Sinne des Finanzsicherheiten-Gesetzes kann das Kreditinstitut 
ohne vorherige Androhung, ohne gerichtliche Bewilligung oder 
Zustimmung zu den Verwertungsbedingungen, ohne Versteige-
rung sowie ohne Wartefrist verwerten, und zwar auch dann, wenn 
über das Vermögen des Sicherungsgebers ein Konkurs- oder Li-
quidationsverfahren, ein Sanierungsverfahren oder eine Sanie-
rungsmaßnahme eröffnet bzw. eingeleitet worden ist oder noch 
andauert. 

 (2) Das Kreditinstitut kann Finanzsicherheiten im Sinne von Abs. 
(1) bei Nichtzahlung seiner fälligen besicherten Forderungen nach 
seiner Wahl verwerten, indem es 
} sie verkauft oder sich aneignet und anschließend ihren Wert mit 

den maßgeblichen Verbindlichkeiten verrechnet oder sie an 
Zahlungs statt verwendet; 

} Barsicherheiten gegen die maßgeblichen Verbindlichkeiten 
aufrechnet oder an Zahlungs statt verwendet; 

} Kreditforderungen veräußert oder einzieht und anschließend 
ihren Wert mit den maßgeblichen Verbindlichkeiten verrechnet 
oder an Zahlungs statt verwendet. 

Die Aneignung von Finanzsicherheiten ist jedoch erst nach sach-
verständiger Schätzung ihres Werts zulässig. 

 (3) Das Kreditinstitut hat bei der Ausübung der ihm durch diese 
Ziffer eingeräumten Befugnisse die Bewertung oder Verwertung 
von Finanzsicherheiten und die Ermittlung der Höhe der maßgeb-
lichen Verbindlichkeiten nach den Grundsätzen des redlichen Ge-
schäftsverkehrs und nach Maßgabe etwaiger weiter zwischen den 
Parteien abgeschlossenen Vereinbarung vorzunehmen. Es hat 
dabei insbesondere auf den Schätz-, Markt- oder Kurswert der Fi-
nanzsicherheiten Bedacht zu nehmen. Einen Überschuss hat er 
dem Sicherungsgeber herauszugeben oder zu seinen Gunsten in 
Rechnung zu stellen. 

[…] […] 
VII. AUFRECHNUNG UND VERRECHNUNG VII. AUFRECHNUNG UND VERRECHNUNG 
[…] […] 
B. Verrechnung B. Verrechnung 
Z 61. Das Kreditinstitut kann abweichend von den Bestimmungen 
des § 1416 ABGB Zahlungen zunächst insoweit auf Forderungen 
des Kreditinstituts anrechnen, als für diese keine Sicherheit be-
stellt wurde, oder der Wert der bestellten Sicherheit die Forderun-
gen nicht deckt. Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fälligkeit 
der einzelnen Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch im Rah-
men eines Kontokorrentverhältnisses. 

Z 61. (1) Das Kreditinstitut kann in Geschäftsverbindungen mit 
Unternehmern abweichend von den Bestimmungen des § 1416 
ABGB Zahlungen zunächst insoweit auf Forderungen des Kredit-
instituts anrechnen, als für diese keine Sicherheit bestellt wurde, 
oder der Wert der bestellten Sicherheit die Forderungen nicht 
deckt. Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fälligkeit der ein-
zelnen Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch im Rahmen ei-
nes Kontokorrentverhältnisses. 

 (2) In Geschäftsverbindungen mit Verbrauchern kann das Kredit-
institut gewidmete Zahlungen zunächst auf den unbesicherten 
Teil der zu widmungsgemäß tilgenden Forderung anrechnen, 
wenn andernfalls die Einbringlichkeit seiner Forderungen gefähr-
det wäre. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 1415, 1416 
ABGB. 

BESONDERE GESCHÄFTSARTEN BESONDERE GESCHÄFTSARTEN 
I. HANDEL IN WERTPAPIEREN UND ANDEREN WERTEN I. HANDEL IN WERTPAPIEREN UND ANDEREN WERTEN 
[…] […] 
B. Durchführung B. Durchführung 
[…] […] 
Z 63. (3) Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis zur Durch-
führungspolitik des Kreditinstituts auf deren Grundlage das Kre-
ditinstitut – mangels anderer Weisung – die Aufträge des Kunden 
durchführen wird. Über wesentliche Änderungen der Durchfüh-
rungspolitik wird das Kreditinstitut den Kunden informieren. 

Z 63. (3) Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis zur Durch-
führungspolitik des Kreditinstituts auf deren Grundlage das Das 
Kreditinstitut führt – mangels anderer Weisung – die Aufträge des 
Kunden durchführen wird auf Grundlage seiner Ausführungspoli-
tik durch. Über wesentliche Änderungen der Durchführungspolitik 
Ausführungspolitik wird das Kreditinstitut den Kunden informieren 

[…] […] 
C. Usancen am Ausführungsort C. Usancen Handelsbräuche am Ausführungsort 
Z 64. Für die Ausführung sind die am Ausführungsort geltenden 
Rechtsvorschriften und Usancen maßgebend. 

Z 64. Für die Ausführung sind im Verhältnis des Kreditinstituts zu 
Dritten die am Ausführungsort geltenden Rechtsvorschriften und 
Usancen Handelsbräuche maßgebend 

[…] […] 
E. Fehlende Deckung E. Fehlende Deckung 
Z 66. (1) Das Kreditinstitut darf die Ausführung von Wertpapierge-
schäften ganz oder teilweise unterlassen, wenn keine entspre-
chende Deckung vorhanden ist. 

Z 66. (1) Das Kreditinstitut darf die Ausführung von Wertpapierge-
schäften ganz oder teilweise unterlassen, wenn keine entspre-
chende ausreichende Deckung am Verrechnungskonto vorhan-
den ist. 

(2) Das Kreditinstitut ist jedoch berechtigt, solche Wertpapierge-
schäfte auszuführen, sofern ihm nicht erkennbar ist, dass der 
Kunde die Durchführung des Auftrages nur bei Deckung wünscht. 

(2) Das Kreditinstitut ist jedoch berechtigt, solche Wertpapierge-
schäfte auszuführen, sofern ihm nicht erkennbar ist, dass der 
Kunde die Durchführung des Auftrages nur bei Deckung wünscht 
und eine Rückfrage wegen der Eilbedürftigkeit des Auftrags aus-
scheidet. 
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(3) Schafft der Kunde trotz Aufforderung keine Deckung an, so ist 
das Kreditinstitut berechtigt, auf Rechnung des Kunden zum best-
möglichen Kurs ein Glattstellungsgeschäft abzuschließen. 

(3) Schafft Hat das Kreditinstitut gemäß Abs. (2) ein Wertpapier-
geschäft ohne vorhandene Deckung am Verrechnungskonto aus-
geführt und schafft der Kunde trotz Aufforderung keine Deckung 
an, so ist das Kreditinstitut berechtigt, auf Rechnung des Kunden 
zum bestmöglichen Kurs zu verkaufen oder ein Glattstellungsge-
schäft abzuschließen. 

F. Auslandsgeschäfte F. Auslandsgeschäfte 
Z 67. Wird dem Kunden ein Anspruch auf Lieferung von Wertpa-
pieren gutgeschrieben (Wertpapierrechnung), so entspricht der 
Anspruch des Kunden gegen das Kreditinstitut dem Anteil, den 
das Kreditinstitut auf Rechnung des Kunden am gesamten vom 
Kreditinstitut für seine Kunden gehaltenen Bestand an Wertpapie-
ren derselben Art im Ausland entsprechend den jeweiligen 
Rechtsvorschriften und Usancen hält. 

Z 67. Wird dem Kunden ein Anspruch auf Lieferung von Wertpa-
pieren gutgeschrieben (Wertpapierrechnung), so entspricht der 
Anspruch des Kunden gegen das Kreditinstitut dem Anteil, den 
das Kreditinstitut auf Rechnung des Kunden am gesamten vom 
Kreditinstitut für seine Kunden gehaltenen Bestand an Wertpapie-
ren derselben Art im Ausland entsprechend den jeweiligen 
Rechtsvorschriften und Usancen hält. 

[…] […] 
II. VERWAHRUNG VON WERTPAPIEREN UND ANDEREN 
WERTEN 

II. VERWAHRUNG VON WERTPAPIEREN UND ANDEREN 
WERTEN 

A. Depotverwahrung A. Depotverwahrung 
[…] […] 
Z 69. (2) Das Kreditinstitut wird ausdrücklich ermächtigt, im Inland 
ausgestellte Wertpapiere auch im Ausland und im Ausland aus-
gestellte Wertpapiere auch im Inland aufzubewahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebenso ist es ermächtigt, auf Namen lautende im Ausland ausge-
stellte Wertpapiere unter dem Namen des inländischen Verwah-
rers oder unter dem des Vertrauensmannes des ausländischen 
Verwahrers („nominee“) eintragen zu lassen. 

Z 69. (2) Das Kreditinstitut wird ausdrücklich ermächtigt, im Inland 
ausgestellte Wertpapiere auch im Ausland und im Ausland aus-
gestellte Wertpapiere auch im Inland aufzubewahren; die Aus-
landverwahrung setzt jedoch voraus, dass 
} sie an einem Ort erfolgt, an dem die Verwahrung von Finanzin-

strumenten für Rechnung einer anderen Person besonderen 
Vorschriften und einer besonderen Aufsicht unterliegt, und 
dass der ausländische Verwahrer von diesen Vorschriften und 
dieser Aufsicht erfasst wird; oder 

} aufgrund der Art der Wertpapiere oder der mit diesen verbun-
denen Dienstleistungen die Hinterlegung bei einem ausländi-
schen Verwahrer erfolgen muss. 

Ebenso Des Weiteren ist es das Kreditinstitut ermächtigt, auf Na-
men lautende im Ausland ausgestellte Wertpapiere unter dem Na-
men des inländischen Verwahrers oder unter dem des Vertrau-
ensmannes des ausländischen Verwahrers  
(„nominee“) eintragen zu lassen. 

[…] […] 
B. Einlösung von Wertpapieren, Bogenerneuerung, Verlo-
sung, Kündigung 

B. Einlösung von Wertpapieren, Bogenerneuerung, Verlo-
sung, Kündigung 

[…] […] 
Z 70. (2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige Maß-
nahmen hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere überwacht das 
Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen hierüber im „Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung” oder im „Mercur” Authentischer Verlosungs-
anzeiger erscheinen. Das Kreditinstitut löst verloste und gekün-
digte Wertpapiere sowie Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteil-
scheine ein 

Z 70. (2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige Maß-
nahmen hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere überwacht das 
Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen hierüber im „Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung” oder im „Mercur” Authentischer Verlosungs-
anzeiger erscheinen. Das Kreditinstitut löst verloste und gekün-
digte Wertpapiere sowie Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteil-
scheine ein 

[…] […] 
D. Benachrichtigung vom Umtausch und von sonstigen Maß-
nahmen 

D. Benachrichtigung vom Umtausch und von sonstigen Maß-
nahmen 

Z 72. Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, 
Verschmelzung, Ausübung oder Verwertung von Bezugsrechten, 
Aufforderung zur Einzahlung, Zusammenlegung, Umstellung, 
Umtauschangebot, Arrosion und sonstige wichtige die Wertpa-
piere betreffenden Maßnahmen wird das Kreditinstitut, wenn hier-
über eine Bekanntmachung im „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ er-
schienen ist oder dem Kreditinstitut namens der Emissionsstelle 
oder vom ausländischen Verwahrer rechtzeitig zukommt, den 
Kunden zu benachrichtigen versuchen. 

Z 72. (1) Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabset-
zung, Verschmelzung, Ausübung oder Verwertung von Bezugs-
rechten, Aufforderung zur Einzahlung, Zusammenlegung, Um-
stellung, Umtauschangebot, Arrosion und sonstige wichtige die 
Wertpapiere betreffenden Maßnahmen wird das Kreditinstitut, 
wenn hierüber eine Bekanntmachung im „Amtsblatt der Wiener 
Zeitung“ erschienen ist oder dem Kreditinstitut namens der Emis-
sionsstelle oder vom ausländischen Verwahrer rechtzeitig zu-
kommt, den Kunden zu benachrichtigen versuchen.  

 
 
 
 
 
 
 

(2) Ist der Kunde Aktionär einer Gesellschaft, die ihren Sitz in ei-
nem EWR-Mitgliedstaat hat und deren Aktien auf einem geregel-
ten Markt in einem EWR-Mitgliedstaat zum Handel zugelassen 
sind, wird das Kreditinstitut zusätzlich zu Abs. (1) dem Kunden 
alle für die Ausübung seiner Aktionärsrechte erforderlichen Infor-
mationen der Gesellschaft unverzüglich übermitteln, die das Kre-
ditinstitut seinerseits von der Gesellschaft erhält. Wenn diese In-
formationen auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung 
stehen, darf das Kreditinstitut dem Kunden anstelle der Informati-
onen unverzüglich die Mitteilung übermitteln, wo die Informatio-
nen auf der Website der Gesellschaft gefunden werden können. 
Wenn die Gesellschaft diese Informationen oder diese Mitteilung 
allen ihren Aktionären direkt übermittelt, ist das Kreditinstitut zur 
Übermittlung der Informationen oder der Mitteilung nicht verpflich-
tet. 

Erteilt der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das Kre-
ditinstitut nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung des 
Kundeninteresses handeln, insbesondere sonst verfallende 
Rechte zum letztmöglichen Zeitpunkt verwerten. 

(3) Erteilt der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das 
Kreditinstitut nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung des 
Kundeninteresses handeln, insbesondere sonst verfallende 
Rechte zum letztmöglichen Zeitpunkt verwerten. 

III. HANDEL IN DEVISEN UND VALUTEN III. HANDEL IN DEVISEN UND VALUTEN 
[…] […] 
B. Termingeschäfte B. Termingeschäfte entfällt 
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Z 74. (1) Bei Termingeschäften kann das Kreditinstitut vom Kun-
den angemessene Zeit vor der Fälligkeit den Nachweis dafür ver-
langen, dass die vom Kunden geschuldete Leistung fristgerecht 
auf dem vereinbarten Konto einlangen wird. Wird dieser Nachweis 
nicht erbracht, oder steht aufgrund anderer Umstände fest, dass 
der Kunde seine Verpflichtungen nicht erfüllen wird, ist das Kre-
ditinstitut berechtigt, auch schon vor der vereinbarten Fälligkeit 
zum bestmöglichen Kurs ein Glattstellungsgeschäft abzuschlie-
ßen. 

Z 74. (1) entfällt 

(2) Das Kreditinstitut ist – auch ohne vorherige Vereinbarung – 
berechtigt, eine Deckung für das Verlustrisiko zu verlangen, wenn 
sich dieses Risiko nach fachkundiger Beurteilung erhöht oder die 
Vermögenslage des Kunden verschlechtert hat. Die Deckung ist 
mangels anderer Vereinbarung in Geld zu erlegen. An den zur 
Deckung erlegten Werten besteht ein Pfandrecht zugunsten des 
Kreditinstituts. Wird die Deckung nicht erlegt, ist das Kreditinstitut 
berechtigt, zum bestmöglichen Kurs ein Glattstellungsgeschäft 
abzuschließen. 

Z 74. (2) entfällt 

(3) Tätigt das Kreditinstitut gemäß Abs. (1) oder (2) ein Glattstel-
lungsgeschäft, so geht eine dabei entstehende Kursdifferenz zu 
Lasten bzw. zu Gunsten des Kunden. Alle auflaufenden Spesen 
trägt der Kunde. 

Z 74. (3) entfällt 

IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE IV. FREMDWÄHRUNGSKREDITE 
Z 75. Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der Wäh-
rung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat. 
Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleistung, au-
ßer das Kreditinstitut teilt dem Kunden mit, dass sie zur Tilgung 
der Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung 
aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inlän-
dische Währung umzuwandeln, wenn 
} sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern durch die 

Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht 
und das Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist keine aus-
reichende Sicherstellung erlangt oder 

} aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu 
vertretender Umstände eine Refinanzierung in der fremden 
Währung nicht mehr möglich ist oder 

} der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mah-
nung nicht zurückgeführt wird. 

Z 75. (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der 
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben 
hat. Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleis-
tung, außer das Kreditinstitut teilt dem Kunden unverzüglich nach 
deren Eingang mit, dass sie sogleich zur Tilgung der Kreditver-
bindlichkeiten herangezogen werden. 
Risikohinweis: Sollte der Kunde über keine Einkünfte in der 
Fremdwährung des Sollsaldos verfügen, trifft ihn ein betrag-
lich unbegrenztes Wechselkursrisiko: Sinkt der Kurs des Eu-
ros gegenüber der Währung des Sollsaldos ab, so erhöht 
sich der Euro-Gegenwert der Aushaftung. Für Zinszahlungen 
und Tilgung des Sollsaldos sind diesfalls höhere Euro-Be-
träge aufzuwenden. Langfristige Entwicklungen von Wech-
selkursverhältnissen lassen sich zudem nur schwer ein-
schätzen.  
(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Wäh-
rung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in 
inländische Währung umzuwandeln, wenn  
} sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern durch die 

Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht 
und das Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist keine aus-
reichende Sicherstellung erlangt oder 

} in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aufgrund gesetzli-
cher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu vertretender Um-
stände eine Refinanzierung in der fremden Währung nicht mehr 
möglich ist oder  

} der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mah-
nung nicht zurückgeführt wird. 

V. INKASSO UND DISKONTGESCHÄFT, WECHSEL- UND 
SCHECKVERKEHR 

V. INKASSO UND DISKONTGESCHÄFT, WECHSEL- UND 
SCHECKVERKEHR 

[…] […] 
B. Inkasso oder Ankauf B. Inkasso oder Ankauf 
Z 77. Derartige Papiere werden vom Kreditinstitut grundsätzlich 
zum Inkasso hereingenommen, außer es wurde deren Ankauf 
(Diskontierung) vereinbart. 

Z 77. Derartige Papiere werden vom Kreditinstitut grundsätzlich 
zum Inkasso hereingenommen, außer es wurde deren Ankauf 
(Diskontierung) vereinbart. 
Das Inkasso der vorstehend angesprochenen Einzugspapiere er-
folgt aufgrund eines Inkassoauftrags, wobei das Kreditinstitut zur 
Annahme dieses Inkassoauftrages nicht verpflichtet ist. Ein An-
kauf (Diskontierung) der Einzugspapiere durch das Kreditinstitut 
ist gesondert zu vereinbaren. 

[…] […] 
 

 


